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Protokoll der 3. Gemeindeversammlung
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Datum

Ort

Zeit

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Gemeindesaal

20.00 Uhr bis 21.50 Uhr

Vorsitz

Protokoll

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber

Stimmberechtigte laut Stimmregister 5'715 Personen

Anwesende Stimmberechtigte 260 Personen

0
Stimmenzähler Hansueli Nüssli, Wahlobmann

Rosmarie Bähler

Gina Herren Frei

Lucia Probst

Monika Stöckli
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Begrüssung und Konstituierung

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, begrüsst die Anwesenden und überbringt
eine traurige Nachricht: Drei für Hombrechtikon sehr wichtige Personen sind in den
vergangenen Tagen gestorben, nämlich Dr. Markus Luther, alt Gemeindepräsident,
Jürg Abt, Friedensrichter, und Gottfried «Göpf» Schaufelberger, Brunnenmeister. Zu
Ehren dieser drei Personen stehen die Anwesenden auf und gedenken ihrer in einer
Gedenkminute.

0

0

Anschliessend heisst Rainer Odermatt den Korrespondenten der Zürichsee-Zeitung,
Frank Speidel, übrigens auch ein hlombrechtiker, besonders willkommen. Ganz speziell
begrüsst er die anwesenden Jungbürgerinnen und Jungbürger. Der Gemeinderat hat
sie offiziell zur heutigen Versammlung eingeladen. Von den Eingeladenen haben sich
sechs Personen entschieden, an der Versammlung teilzunehmen. Rainer Odermatt
hofft, dass sie einen interessanten Verhandlungsverlauf erleben werden und somit die
Vorzüge der direkten Demokratie näher kennen lernen. Er hofft auch, dass dies nicht
die einzige und letzte Gemeindeversammlung sein wird, welche sie besuchen.

Im Weiteren informiert er, dass er - sollten verfahrenstechnische Fragen auftauchen -
die Versammlung für einige Minuten unterbrechen würde. Im amtlichen Publikations-
organ, der Gemeinde-Homepage und im Schaukasten, sei rechtzeitig zur Gemeinde-
Versammlung eingeladen wurde. Den Stimmberechtigten ist eine detaillierte Weisung
auf Wunsch zugestellt worden. Sie konnte auch auf der Hombrechtiker Homepage her-
untergeladen werden. Die Akten zur heutigen Versammlung waren während der vorge-
schriebenen Zeit in der Gemeindeverwaltung einsehbar.

Die nicht-stimmberechtigten Anwesenden werden gebeten, sich in die Empore zu be-
geben.

Die vom Wahlbüro anwesenden

- Hansueli Nüssli (Obmann)
- Rosmarie Bähler, Eichwisrain 3
- Gina Herren Frei, Eichwisweg 22
- Lucia Probst, Eichtalstrasse 21
- Monika Stöckli, Wigarten 7

werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und gewählt. Sie stellen die Anwesenheit
von 260 Stimmberechtigten fest.

Gemeindepräsident Rainer Odermatt stellt die Traktandenliste zur Diskussion. Neu ist
die Anfrage von Nicole Thommen, Eichwisweg 2, gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG),
betreffend «Mobilfunkantennen», die kurzfristig eingetroffen ist. Daher hat der Ge-
meinderat aus Traktandum l das Traktandum la (Anika Brunner) und lb (Nicole
Thommen) gemacht.
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Die nachfolgende Traktandenliste wird genehmigt.
l. a) Anfrage an die Gemeindeversammlung gemäss § 17 GG Anika Brunner

b) Anfrage an die Gemeindeversammlung gemäss § 17 GG von Nicole Thommen
2. Bewirtschaftung von öffentlichen und gemeindeeigenen Parkplätzen/Ergänzung

der Hombrechtiker Gebührenverordnung
3. Bewirtschaftung von öffentlichen und gemeindeeigenen Parkplätzen/«Verordnung

über das Parkieren auf öffentlichem Grund» (Parkierverordnung)
4. Budget 2020 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf

119%
5. Bürgerrechtsgesuche

5.1 Nadjije Ramazani mit den Kindern Ajan und Inara, mazedonische Staatsange-
hörige

5.2 Antonella Vettorello, italienische Staatsangehörige

Das Protokoll wird durch Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, mit Unterstützung von
Esther Schlumpf, SB Gemeindekanzlei, erstellt. Rainer Odermatt bittet allfällige Red-
nerinnen und Redner, sich nach vorne zu begeben und erst nach Bekanntgabe von
Name und Vorname mit dem Referat zu beginnen. Diese sind kurz zu halten, und die
Inhalte müssen das traktandierte Thema betreffen. Zwischenrufe, Applaus oder Kund-
gebungen während oder nach den Diskussionsbeiträgen seien grundsätzlich fehl am
Platz.

0

Ist man der Auffassung, dass die Durchführung von Abstimmungen oder die Behand-
lung der Geschäfte nicht richtig ist, so ist dies sofort zu melden. Geschieht dies nicht,
so müsse man im Sinne von «juristisch korrekt» davon ausgehen, dass ein allfälliger
Fehler akzeptiert wird.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, gibt bekannt, dass er nach diesen Ein-
gangsworten die Gemeindeversammlung offiziell als eröffnet erklärt.
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14 16.04.1 Initiativen, Anfragen

Anika Brunner, Chramenweg 3, Hombrechtikon gemäss
§ 17 Gemeindesetz

0

0

Anika Brunner, Chramenweg 3, Hombrechtikon, gelangt mit Schreiben vom l. Oktober
2019 an den Gemeinderat. Der Brief ist als Anfrage im Sinne von § 17 Gemeindesetz
GG einzustufen.

Der Brieftext lautet wie folgt:

«Anfrage gemäss §17 GG betreffend: Klimaziele und Energiewende

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident Odermatt
Sehr geehrte Gemeinderäte

Die von Menschen verursachte Klimaerwärmung wirkt sich in der Schweiz zurzeit star-
ker aus als in anderen Gebieten unserer Erde. Hitze, Dürre, Ernteausfälle, Baumster-
ben, Hochwasser, Erdrutsche und Seetemperaturen bis zu 26 Grad: Die Klimaerwär-
mung ist inzwischen für alle deutlich spürbar geworden.

Um den globalen Temperaturanstieg bei 1.5 Grad Celsius aufhalten zu können, hat der
Weltklimarat errechnet, dass die Emissionen an Treibhausgasen bis 2050 auf netto
Null gesenkt werden müssen. An diesem Ziel orientiert sich inzwischen auch der
Schweizerische Bundesrat.

Die Reduktion der menschlich produzierten Klimagase und der Ersatz der fossilen
Energieträger sind Aufgaben von globaler Dimension. Ihre Umsetzung jedoch kann nur
im Lokalen erfolgen: auf der einzelnen Liegenschaft, am einzelnen Fahrzeug, am ein-
zelnen industriellen Produkt und seinen Transportwegen,

Die Gemeinden am rechten Seeufer haben in der Geschichte unseres Kantons immer
wieder eine weg bereitende Funktion übernommen. Auch für die wichtige und unauf-
schiebbare Aufgabe der Energiewende verfügen sie über die nötigen Ressourcen und
In novations kraft um eine Leader-Rolle im Kanton Zürich zu übernehmen.

Deshalb bitten wir den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:
l. Welchen Stellenwert haben der Klimaschutz, die aktive Reduktion der Klimagase

und die Anpassung an die Klimaerwärmung in den Legislaturzielen des Gemeinde-
rats?

2. Welche Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen sich inzwischen auf unserem
Gemeindegebiet beobachten?

3. Welche Massnahmen zur Reduktion von Klimagas-Emissionen erachtet der Gemein-
derat auf unserem Gemeindegebiet zurzeit als vordringlichste und wirksamste?

4. Welche Mass na h men zur C02-Reduktion und zum Ausstieg aus den fossilen Ener-
gieträgern hat der Gemeinderat bereits eingeleitet?
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5. Wie gedenkt der Gemeinderat die COZ-Reduktion auf unserem Gemeindegeblet
künftig zu fördern?»

Stellungnahme des Gemeinderates

Die gemeinderätliche Antwort lautet wie folgt: Der Gemeinderat würdigt den Einsatz
von Anika Brunner in Bezug auf das Thema «Klimaschutz». Nichtdestotrotz sind die
Ratsmitglieder der Auffassung, dass es sich nicht um ein Thema der Gemeinde Hom-
brechtikon handelt, sondern primär des Bundes und sekundär des Kantons Zürich. Un-
ter dieser Betrachtungsweise lauten die Antworten zu den Fragen wie folgt:

- Welchen Stellenwert haben der Klimaschutz, die aktive Reduktion der Klimagase und
die Anpassung an die Klimaerwärmung in den Legislaturzielen des Gemeinderats?

Antwort: Keine spezifischen Massnahmen. Es ist aber zu erwähnen, dass die Legisla-
turziele «Tempo 30 bei den Schulanlagen, «Hochwasserschutz und Revitalisierung
Feldbach» und «Kommunale Richtplanung» Elemente enthalten, welche die Reduktion
des Treibhausgasausstosses und Klimawandels unterstützen.

- Welche Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen sich inzwischen auf unserem Ge-
meindegebiet beobachten?

Antwort: Keine anderen als allgemeine wie Z.B. Trockenheit im Wald.

- Welche Massnahmen zur Reduktion von Kl imagas-Emissionen erachtet der Gemein-
derat auf unserem Gemeindegebiet zurzeit als vordringlichste und wirksamste?

Antwort: Im Gebäudebereich verfügt die Gemeinde über einen Wärmeverbund mit
Holzenergie. Weitere Massnahmen können nach der Verabschiedung des neuen Ener-
giegesetzes durch den Kantonsrat geprüft werden. Im Weiteren ist festzustellen, dass
in den Bereichen Verkehr und Ernährung für die Gemeinde wenig Spielraum vorhan-
den sind.

- Welche Massnahmen zur C02-Reduktion und zum Ausstieg aus den fossilen Energie-
trägem hat der Gemeinderat bereits eingeleitet?

Antwort: Im Voranschlag 2020 sind rund lOO'OOO Franken reserviert, die für die Er-
Stellung von Fotovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften vorgesehen
sind. Ausserdem verfügt die Gemeinde Hombrechtikon - wie bereits vorstehend er-
wähnt - über einen Wärmeverbund mit Holzenergie. Und weitere Massnahmen in der
Gemeinde können erst nach der Verabschiedung des neuen Energiegesetzes durch den
Kantonsrat geprüft bzw. an die Hand genommen werden.



71

- W/'e gedenkt der Gemeinderat die C02-Reduktion auf unserem Gemeindegebiet künf-
tig zu fördern?»

Antwort: Die wichtigste Förderung der Reduktion von C02 besteht darin, dass der Ge-
meinderat die Bevölkerung laufend situationsgerecht informiert.

Diskussion

0

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass sowohl die schriftliche An-
frage von Anika Brunner vom l. Oktober 2019 als auch die Antworten des Gemeinde-
rates zu den Fragen in den Unterlagen der Gemeindeversammlung, der Broschüre, ab-
gedruckt waren. Zusätzlich werden beide Dokumente projiziiert, sodass die Anwesen-
den die Möglichkeit erhalten, die Inhalte anzuschauen. Dafür gibt er ausreichend Zeit.
Die Texte müssen daher durch den Gemeindeschreiber nicht verlesen werden.

Im Sinne von § 17 Absatz 3 GG gibt er Anika Brunner die Möglichkeit, dazu Stellung
zu nehmen.

0

Anika Brunner, Chramenweg 3, betrachtet es als erfreulich, dass der Gemeinderat
lOO'OOO Franken für ein Solarprojekt investiert. Die mit dieser Thematik verbundenen
gemeinderätlichen Zielsetzungen stuft sie als «vage» ein. Dies auch deshalb, weil man
nicht erkennen kann, mit welchen Massnahmen sie erreicht werden sollen. Die Thema-
tik sei primär beim Bund anzusiedeln. Dennoch könne man auf Kommunalebene viel
erreichen. Zum Beispiel mittels «Energie Schweiz». Auch der Label «Energiestadt» sei
dafür sehr geeignet. Gemeinden wie Meilen, Bubikon, Adliswil, Küsnacht, Herrliberg
etc. sind dort dabei. Man könne doch versuchen, sich zu einer Energieregion zusam-
men zu schliessen? Hombrechtikon könnte sich dort einbringen. Es gibt viel Hand-
lungsspielraum, der genutzt werden soll.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, weist ebenfalls bezugnehmend auf § 17
Absatz 3 hin, dass die Versammlung beschliessen kann, dass eine Diskussion stattfin-
det. Auf seine Frage, ob jemand einen Antrag stellt, darüber zu diskutieren, meldet
sich niemand zu Wort.
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15 16.04.1 Initiativen, Anfragen
Nicole Thommen, Eichwisweg 2, Hombrechtikon gemäss § 17
Gemeindesetz GG

Nicole Thommen, Eichwisweg 2, Hombrechtikon, gelangt mit Schreiben vom 7. De-
zember 2019 an den Gemeinderat. Der Brief ist als Anfrage im Sinne von § 17 Ge-
meindesetz GG einzustufen.

0

Der Brief sieht wie folgt aus:

Nicole Thom men Dipi.Aiu!i>.;.psvch./iic.oec.HS(,

Antrag betr. Baiigesuch Swis.scom Mubilfiinkantcniie Heusserstrasse 2, 8634 Hombrechtikon

All den Gemeinderat

Gescliätzie Herren

Bevor ich Ihneii naclifolgend meinen Antrag unterbreite, möchte ich Ihnen meine Wcnschäiziing
betreffend Ihrer Arbeil. die Sie für unsere Gemeinde einsetzen, mitteilen.

0

Antrag

Die gesundheitlichen Folgen der MobiIfunk-Technologie werden kontrovers diskutiert und zeigen sich
gemäss wissenschaftlichen Studien erst längerfristig. Es gibt gesicherte wissenschaftliche Studien, die
gesundheitliche Schädigungen nachweisen. Die WHO hat Mobilfunkantennen als "niöglich
krebsen-egend" eingestuft.
Gleichzeitig fehlt ein Qualitäts-Sicherung.s-Systein, (las überprüft, welche Frequenzen tatsächlich
ausgestrahlt v»ercleit. Dies ist auch der Grund, warum der Kanton 7ug am 4. April 2019 keine Bauge.suche
betreffend 5(i mehr bewilligt.

!. Fragen an den Cicmeiiitierat
l. Wa-s ist der Standpunkt des Gemeinderates 711 Mobiifunkantennen uiid deren möglichen

gesundhcillichen Schäciigiingen?
2. Hat der (iemeindcr;it puiili.sche Miltel. um das Baugesuch abzulehnen, wenn er eine Schädigung

der Gesuiiclhcit der Bevölkerung bef'iirchlcl?
3. Wie ist der Standpunkt des Gemeindcrares betr. den Moratorien. die in den Kantonen 7iig. Waadt.

Genf iind Jura betr. 5G vorgenommen wurdeii?
4. Hat der Gemeinderat sich mil alternativeii Technologien zu Mobilf'iink.inte;inen (Glasrasemelz)

auseinandergesetzl. die keine gesundheitlichen Schäden zur Folge haben'^ Fall-, ja: sieht er darin
eine Möglichkeit, diese zii fordern" Falls nein: wird er sich damit in den komniendcn Monaten
auseinandersetzen?

2. Ziel der Anfrage
i. Standpunkt des (lemeindurates abhoicn
2. Inieressierte BürgerInr.eR ^ur Diskussion ausserhalb der (•emcindevcrsammiung einzuladen,

mögliclie rcciitliche Schritte zu diskulieren und hei BeclaiTtiili/.useuen.

Ich bedanke mich recht herziich dafür- dass Sie ineine Antrage eventiiell noch für die koinniende
Gemeindeversaiuiriluiiy berücksichtigen wulien und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.

Nicole Tliymn'.ei'!

l'ifliv. is'vi.y 2 K'.^.-t 'r'!i>'^nr,'chtii'.i>li Tfi 044 •'T'1 "'^70
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Die gemeinderätliche Antwort wird im Schreiben vom 11. Dezember 2019 wie folgt be-
antwortet:

0

0

Ihre Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz vom 7.12.2019 (Eingang: 9.12.)

Sehr geehrte Frau Thommen

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage plus diverse Kontakte mit Jürgen Sulger, Gemeinde-
Schreiber, dürfen wir Ihnen mitteilen, dass der Gemeinderat gestern an seiner Sitzung
entschieden hat. Ihre Anfrage im Sinne von § 17 Gemeindegesetz an der heutigen Ge-
meindeversammlung zu behandeln.

Die Antworten auf Ihre Fragen sehen wie folgt aus:

l. Was ist der Standpunkt des Gemeinderates zu Mobilfunkantennen und deren mögli-
chen gesundheitlichen Schädigungen?
Antwort des Gemeinderates:

Mobil funk ist eine Technologie, welche im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte über
20 Jahren angewandt wird. Bisher konnten noch keine wissenschaftlich erhärteten
Nachweise zu Gesundheits- oder Umweltschäden erbracht werden, sofern die gesetzt i-
chen Vorgaben eingehalten sind. Bezüglich der Strahlenbelastung sind auch nicht die
Mobil funkantennen die relevantesten Quellen. Die stärkste Belastung geht in der Re-
gel vom eigenen Handy aus und die wirksamste Massnahme zum Schutz vor Strahlung
ist der Verzicht auf ein eigenes Mobiltelefon oder zumindest die Verwendung eines
möglichst strahl u ngsarmen Geräts. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des SG-Netzes
sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits wünschen die Anbieter, dass der be-
stehende Anlagengrenzwert angehoben wird. Die Frage, ob mit der Anhebung des An-
lagengrenzwertes ein Netz mit weniger, aber stärker strahlenden Antennen oder vie-
len, aber schwach strahlenden Antennen realisiert werden soll, muss aber auf Bundes-
ebene geklärt werden. Eine Erhöhung des Immissionsgrenzwerts lehnt der Gemeinde-
rat jedoch ab. Ein zweiter Punkt ist die Öffnung eines neuen Frequenzbandes. Hier
müssen nach Ansicht des Gemeinderates im Sinne des Vorsorgeprinzips jedoch vor der
Anwendung die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt geprüft werden,

2. Hat der Gemeinderat politische Mittel, um das Baugesuch abzulehnen, wenn er eine
Schädigung der Gesundheit der Bevölkerung befürchtet?
Antwort des Gemeinderates:

Der Gemeinderat muss alle Baugesuche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben behan-
dein. Dazu gehören nicht nur die baurechtlichen Aspekte aus dem Baurecht, sondern
auch weitere Bestimmungen aus dem Umweltschutz oder Gesundheitsschutz. Der Be-
urteilungsspielraum ist in den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen festgelegt
und diese müssen von der Gemeinde beachtet werden. Führt ein Baugesuch zu einer
Überschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissions- oder Emissionsgrenz-
werte, so ist es abzulehnen. Sind alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten, so muss der
Gemeinderat das Gesuch gutheissen.



74

0

3. Wie ist der Standpunkt des Gemeinderates betreffend den Moratorien, die in den

Kantonen Zug, Waadt, Genf und Jura betreffend 5G vorgenommen wurden?
Antwort des Gemeinderates:

Es ist offen, ob solche Moratorien übergeordnetem Recht standhalten würden. Klar ist
jedoch, dass ein solches Moratorium entweder auf kantonaler oder nationaler Ebene
zu erfolgen hat.

4. Hat der Gemeinderat sich mit alternativen Technologien zu Mobilfunkantennen
(Glasfasernetz) auseinandergesetzt, die keine gesundheitlichen Schäden zur Folge ha-

ben? Falls ja: sieht er darin eine Möglichkeit, diese zu fördern? Falls nein: wird er sich
damit in den kommenden Monaten auseinandersetzen?

Antwort des GemeinderatesL

Ein Glasfaserkabel ist kein gleichwertiger Ersatz zum Mobil funk, da beispielsweise dar-
über keine Handytelefonate geführt werden können,

Im Weiteren verweisen wir auf das gestrige Mail an Sie, worin wir Sie über den Ablauf
heute Abend an der Gemeindeversammlung informiert haben.

Wir freuen uns sehr, Sie heute Abend begrüssen zu dürfen.

Diskussion

0

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, informiert, dass diese Anfrage sehr kurz-
fristig eingetroffen ist. Der Gemeinderat hat beschlossen, sie an der heutigen Ver-
Sammlung zu behandeln.

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, liest beide Briefe vor. Sie werden projiziert.

Anschliessend gibt Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, Nicole Thommen die

Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen.

Nicole Thommen, Eichwisweg 2, bedankt sich beim Gemeinderat, dass er ihre An-

frage, trotz der Kurzfristigkeit, am heutigen Abend behandelt. Ein spezieller Dank geht
an Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, der sich dafür tatkräftig eingesetzt hat. Zu den

gemeinderätlichen Ausführungen hat sie keine Ergänzungen. Sie weist auf einen Flyer
eines in Hombrechtikon gegründeten Vereins hin, der zu dieser Thematik gegründet
wurde. Sie habe mit diesem Verein nichts zu tun. Dieser sammelt Unterschriften, wel-

ehe sie heute Abend auch gegeben hat. Die gesundheitlichen Schäden dieser Entwick-
lung der in Frage stehenden Thematik dürfe nicht unterschätzt werden. Man müsse
jetzt die nächsten Schritte unternehmen wie zum Beispiel an den Kantonsrat gelan-
gen. Sinn macht es, wenn dies zusammen geschieht.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, wer wünscht, darüber zu
diskutieren.
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Martin Zacherl, Langenrietstrasse 19, outet sich als Präsident des angesproche-
nen Vereins «Hombrechtikon digital» und gibt wenige Informationen dazu.

[Anmerkung Jürgen Sulger: Bei der Vorgehensweise von Martin Zacherl war es nicht
ersichtlich, dass er keinen Antrag zur Diskussion stellt, sondern «Werbung für den
Verein» macht. Bei erstmöglicher Gelegenheit brach Rainer Odermatt, Gemeindepräsi-
dent, das Votum ab. Eine andere Person, die offensichtlich ebenfalls nur ein State-
ment über die vorliegende Thematik machen wollte, wurde das Wort nicht erteilt,]

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, stellt fest, dass kein Antrag zur Diskussion
vorliegt.

0
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16 33.09 Nächtliches Dauerparkieren
30.10.4 Allgemeine Akten

Bewirtschaftung von öffentlichen und gemeindeeigenen Park-
platzen / Ergänzung der Hombrechtiker Gebührenverordnung

0

Antrag

Die Ergänzung der Hombrechtiker Gebührenverordnung vom 31.10.2017 mit den Arti-
kein 34a und b (siehe nachfolgend) wird genehmigt.

Beleuchtender Bericht
Idee

Bei dieser Vorlage (bzw. auch der nachfolgenden) handelt es sich um eine Thematik,
die sich der Gemeinderat als Legislaturziel gesetzt hat: «Die öffentlichen und gemein-
deeigenen Parkplätze sollen bewirtschaftet werden». Aktuell stehen diese Parkplätze
allen gratis zur Verfügung. Für deren Unterhaltsarbeiten haben die Hombrechtiker
Steuerzahler jährlich rund CHF 90'000 aufzuwenden (rund 300 Parkplätze ä CHF 300).
Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass dieses Handling nicht mehr zeitgemäss und
auch aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Hombrechtikon nicht mehr to-
lerierbar ist.

Ö

Mit Genehmigung dieses Antrags erklärt sich der Hombrechtiker Souverän mit dem
Grundsatz einverstanden, dass die öffentlichen und gemeindeeigenen Parkplätze zu
bewirtschaften sind. Die Details dazu werden mit nachfolgendem Gemeindeversamm-
lungsgeschäft geschaffen. Sagt der Souverän «nein» zu diesem Geschäft, wird das
nachfolgende obsolet.

Empfehlung

Der Gemeinderat betrachtet diese Antragstellung als zeitgemäss und auch unter Be-
rücksichtigung der finanziellen Situation Hombrechtikons als angemessen. Die Ge-
meinderatsmitglieder empfehlen der Gemeindeversammlung, diesem Antrag zuzustim-
men.

Behördlicher Referent: Christian Walliker, Ressortvorstand Sicherheit
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Die Hombrechtiker Gebührenverordnung vom 31.10.2017 wird wie folgt ergänzt:

Artikel 34a (Parkieren auf öffentlichem Grund)
l Für das Parkieren auf öffentlichem Grund können Gebühren im Sinne einer Kon-
troll- und Benutzungsgebühr unter Berücksichtigung der Zeit der Beanspruchung er-
hoben werden.

2 Bezugsberechtigten können Parkkarten gegen eine reduzierte Gebühr ausgestellt
werden. Die Bezugsberechtigung wird in einer Verordnung näher umschrieben.
3 Der Gemeinderat legt die Bewirtschaftungsform (Parkzeit und Parkgebühren) im
Gebührentarif der Gemeinde Hombrechtikon fest.

Artikel 34b (Weitere Parkplätze im Eigentum der Gemeinde)
Für die Benützung von Pflichtparkplätzen (Parkplätze für Beschäftige von öffentli-
chen Einrichtungen, namentlich Schulen, Verwaltung etc.) im Eigentum der Ge-
meinde Hombrechtikon kann eine Benutzungsgebühr erhoben werden. Der Gemein-
derat legt die Gebühren in einem Behördenerlass fest, der gemäss § 7 Gemeindege-
setz zu veröffentlichen ist.

0

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, macht darauf aufmerksam, dass zum nach-
folgenden Traktandum 3 eine direkte Abhängigkeit besteht. Beim jetzt zu behandeln-
den Traktandum 2 geht es um einen Grundsatz: Will der Souverän, dass die öffentli-
chen und gemeindeeigenen Parkplätze bewirtschaftet werden? Ja oder nein. Bei Zu-
Stimmung kann das nachfolgende Traktandum («Verordnung über das Parkieren auf
öffentlichem Grund (Parkierverordnung)») behandelt werden. Bei Ablehnung wird es
hinfällig/obsolet.

Im Weiteren erklärt er, weshalb nicht Sicherheitsvorstand Christian Walliker, sondern
Finanzvorstand Daniel Wenger anschliessend weitere erläuternde Informationen gibt.

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, erklärt ausführlich, wie es
zu dieser Vorlage gekommen ist (zeitliche Komponente und finanzielle Überlegungen).
Auch das Legislaturziel mit einer kleinen Anpassung wird projiziiert. Im Weiteren er-
klärt er, dass es nicht die gemeinderätliche Absicht ist, die Einwohnerinnen und Ein-
wohner finanziell stärker zu belasten. Vielmehr sollen die Kosten verursachergerecht
verrechnet werden. Der Steuerhaushalt subventioniert somit die in Frage stehenden
Unterhaltskosten nicht mehr quer und der ohnehin schon sehr stark belastete Steuer-
haushält wird dadurch um rund 90'000 Franken pro Jahr entlastet.

Durch vergünstigte Parkkarten und mit speziellen Gratisparkplätzen für die Vereine am
Abend wird eine Besserstellung der Einheimischen gegenüber der auswärtigen Bevöl-
kerung geschaffen.
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Ihn stört persönlich, dass immer mehr Leute von extern ihre Fahrzeuge den ganzen
Tag in Hombrechtikon abstellen, den Bus nach Feldbach oder Bubikon nehmen,um
dann mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Wohnmobile, Kleinlaster ja sogar grosse Last-
wagen werden in Hombrechtikon tagelang abgestellt. Dieses Wildparkieren ist zu un-
terbinden und die Folge wird sein, dass der Verkehr im Dorf abnimmt.

Auch die aktuelle Konkurrenzierung der gemeindeeigenen Gratisparkplätze gegenüber
den Parkplätzen im Besitz der Liegenschaftenverwaltungen entfällt. Immer mehr Mie-
ter entscheiden sich aufgrund der aktuellen Situation, keinen Parkplatz zu mieten und
das Auto am Abend oder über das Wochenende auf einem Gratisparkplatz der Ge-
meinde abzustellen.

Die Situation beim Parkplatz Lützelsee, der im Besitz des Kantons ist, ist speziell bei
schönem Wetter wirklich schwierig. Um hier eine bessere Lösung schaffen zu können,
müssen die notwendigen Grundlagen geschaffen werden und dies in Form der vorge-
schlagenen Parkierverordnung (Traktandum 3). Wenn die Anwesenden Traktandum 2
(Ergänzung der Hombrechtiker Gebührenverordnung) ablehnen, dann hat der Gemein-
derat keine Möglichkeit, mit dem Kanton Lösungen für den Lützelsee und den damit
zusammenhängenden Zufahrten zu finden.

0

Remo Pfyl, RPK-Präsident, informiert in kurzen Worten über den RPK-Abschied
(siehe nachfolgend).

Abschied der RPK

Bei den getroffenen Annahmen zu Aufwand und Ertrag bestehen naturgemäss Unsi-
cherheiten und aus Sicht der RPK auch Lücken. Vermisst werden etwa die Kosten für
den Unterhalt der Parkuhren oder eine Quantifizierung des zusätzlichen Verwaltungs-
aufwands. Dennoch scheint absehbar, dass die Massnahme insgesamt wirtschaftlich
ist und den Gemeindehaushalt mittelfristig entlastet. Die RPK unterstützt deshalb den
Antrag des Gemeinderats.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, teilt mit, dass Michael Camenzind vom In-
genieurbüro Suter von Känel Wild AG für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung
steht. Michael Camenzind hat die Gemeinde Hombrechtikon als Spezialist bei der Aus-
arbeitung der Vorlagen tatkräftig mitgeholfen. Rainer Odermatt möchte von der Ver-
Sammlung wissen, ob sie damit einverstanden ist, dass Michael Camenzind für die Be-
antwortung von allfällig fachspezifischen Fragen zur Verfügung stehen darf.

Abstimmung

Die Anwesenden sprechen sich mit grossem Mehr dafür aus, dass Michael Camenzind
für die Beantwortung von allfällig fachspezifischen Fragen zur Verfügung stehen kann.
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Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, wie er seine Rolle als Versamm-
lungsleiter sieht: Sollte er bei diesem Geschäft Wortmeldungen erhalten, die das
nachfolgende Traktandum betreffen, also die «Verordnung über das Parkieren auf öf-
fentlichem Grund (Parkierverordnung)», so wird er den/die Redner/in unterbrechen
und darauf hinweisen, dass die Einheit der Materie verletzt ist. Bei diesem Trak-
tandum Nummer 2 geht es primär um den Grundsatz, ob der Souverän will, dass ins-
künftig öffentliche und gemeindeeigene Parkplätze unter Gebührenerhebung bewirt-
schaftet werden oder nicht.

Diskussion

0

0

Tumasch Mischol, Badstrasse l, erklärt, dass heute Abend diskutiert wird, ob der
Betrag von CHF 90'000 für den Unterhalt von Gemeindeparkplätzen weiterhin mit
Steuergeldern oder neu durch die Verursacher finanziert wird. Gegen das Verursacher-
prinzip hat er grundsächlich nichts. Wesentliche Mängel befinden sich in der nachfol-
genden Vorlage, die er dort anbringen will. Er ist der Auffassung, dass man bereits bei
diesem Traktandum «nein» sagen müsste.

Christian Burnand, Gheistrasse 28b, möchte wissen, ob man nur über Artikel 34a
abstimmen kann. Und bei Artikel 34b könne man ja nicht «nein» sagen.

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, erklärt, dass der Souverän zuerst die Zustim-
mung zu dieser Ergänzung der Gebührenverordnung erteilen muss. Und zwar geht es
um den Grundsatz, dass die Anwesenden damit einverstanden sind, dass das Parkie-
ren auf öffentlichem Grund gebührenpflichtig wird. Liegt diese Zustimmung vor, kann
über das nächste Geschäft (Traktandum 3) abgestimmt worden, die Parkierverord-
nung. Bei Ablehnung von Traktandum 2 muss bzw. kann über das nachfolgende nicht
mehr beraten werden, da dafür die Grundlagen fehlen.

In der Parkierverordnung, werden die Details geregelt, wobei aufgrund von Kosten-
Überlegungen nicht alle Eventualitäten abgedeckt worden sind.

Zur Veranschaulichung des Prinzips macht er ein Beispiel: Es macht keinen Sinn über
ein «Gesetz» zu diskutieren, wenn dafür die Grundlage, nämlich die «Verfassung»,
nicht vorhanden ist. Hier ist es ähnlich: Die «Verfassung» ist das vorliegende Trak-
tandum und das «Gesetz» ist die Parkierverordnung.

Christian Burnand, Gheistrasse 28b, findet den bürokratischen und baulichen Auf-
wand riesig und es brauche ein paar Jahre, bis der Aufwand gedeckt ist. Das Konzept
sei sehr kompliziert und schwer überschaubar. Er empfiehlt, die Vorlage abzulehnen.

Jonathan Daum, Grossacherstrasse 34, bemängelt die sprachliche Ungenauigkeit
bei der Antragsformulierung durch den Gemeinderat. Es geht hauptsächlich um die
Verschiebung des Systems der Steuerfinanzierung zur Verursacherfinanzierung und
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nicht um die Mitfinanzierung von Auswärtigen. Die vorgetragene Begründung sei
falsch.

0

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen und Steuern, erklärt, dass heute die
Hombrechtiker Einwohnerinnen und Einwohner zu 100% alle Kosten bezahlen. Durch
das vorgeschlagene Verursacherprinzip sollen nur diejenigen bezahlen, die einen Park-
platz benutzen.

Tumasch Mischol, Badstrasse l: Bei dieser Vorlage geht es um die Behandlung ei-
nes finanziellen Aspekts und hier hat er grosse Fragezeichen. Er stellt in Frage, ob der
mutmassliche Erfolg von SO'OOO Franken kostendeckend ist. Er geht davon aus, dass
bei einer Vollkostenrechnung der Betrag tiefer ausfallen wird. Darin nicht berücksich-
tigt sind zum Beispiel die Kosten für Markierungen, den Parkuhrenunterhalt und zu-
sätzlicher Verwaltungs- und Kontrollaufwand. Jedes Gesetz ist nur so viel wert, wie
der Vollzug Wert ist. Die Frage ist: Wie sehen Aufwand und Ertrag aus? Die einmali-
gen Investitionen betragen 313'QOO Franken, was rund 1.5 Steuerprozenten ent-
spricht. Es wird Mehraufwand generiert. Heute bezahlt jeder Einwohner jährlich nur
CHF 10. Und was die Thematik Lützelsee anbetrifft. So sei er nicht bereit, die «Katze
im Sack» zu kaufen. Deshalb lehnen er und die SVP diese Vorlage aus Überzeugung
ab.

0

Pierre Schehrer, Holflüestrasse 2, schliesst sich der Ansicht von Tumasch Mischol
an: Die Vorlage ist ein Nullsummenspiel und generiert nur Kosten. Hombrechtikon soll
nicht «mit der grossen Kelle anrichten». Das Strassenbild wird verschandelt. Die Vor-
läge betrifft vor allem Hombrechtiker Einwohnerinnen und Einwohner. Er bezahle
schon genug Steuern. Es sei genug.

Michael Camenzind, Ingenieurbüro Suter von Känel Wild AG, stellt fest, dass
man diese Thematik kontrovers diskutieren kann. Er betont die Wichtigkeit, dass es
sich hier um einen Grundsatzentscheid handelt. Der Souverän hat zu entscheiden, wie
und wer die Kosten zu übernehmen hat: Über die Steuern oder über die Verursacher.
Er macht ein Beispiel mit einem Hausbesitzer, der einen Nachbarn hat, der vom Haus-
besitzer will, dass er ihm seinen Parkplatz gratis zur Verfügung stellt. Die Gemeinde
hat nun im Sinne eines Grundsatzes zu beschliessen, wie sie - in Analogie zu dem Bei-
spiel - verfahren will. Die Beschlussfassung bei diesem Traktandum sei ein politischer
Entscheid.

Urs Mumprecht, Rietstrasse 9b, erklärt, dass er RPK-Mitglied ist. Er ist mit der
Verhandlungsführung nicht einverstanden. Michael Camenzind hat sich zu politischen
Fragen geäussert, obwohl er nur zur Beantwortung von Fachfragen vorgesehen ist
bzw. die Bewilligung erhalten hat. Er wiederholt, dass er mit der Verhandlungsführung
nicht einverstanden ist.

Josef Lanter, Poststrasse 7, erklärt, neben dem Parkplatz der Gemeinde zu woh-
nen. Schon 2016 hat Christian Walliker gesagt, dass man Parkiergebühren einführt.
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0

0

Offensichtlich geht es langsam in unserer Gemeinde. Es brauche dringend diese Ge-
bühren. Bei der katholischen Kirche und beim Gemeindesaal hat es viele, die Autos

und sogar Cars gratis parkieren. Zudem verursachen sie Verunreinigungen um die Ge-
bäude. Darum sollen die Parkplätze bewirtschaftet werden. Und mit dem Kanton
müsse man betreffend der Thematik «Lützelsee» verhandeln. Auch die Privatstrassen

sind miteinzubeziehen. Dies sei dann aber Thema beim Traktandum 3.

Marcel Beerli, Sunneraistrasse 14, stellt fest, dass man jetzt schon viele Facts ge-

hört hat. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern um die Atmosphäre in der Gemeinde.
Dabei sei Grosszügigkeit wichtig. Er würde es bedauern, wenn man Parkgebühren ein-

führt. Man müsse ja nicht alles gleich machen wie die ändern?! Das ist Hombrech-
tikon!

Remo Pfyl, RPK-Präsident, hält fest, dass das Thema eine finanzielle und eine poli-
tische Komponente beinhaltet. Da die RPK keine RGPK ist, kann sie sich nur zu den fi-
nanziellen Themen einbringen.

Martin Roth, Wisentalstr. 4, will wissen, was unter «öffentlichem Grund» zu ver-
stehen ist. Wenn das nun alle Gemeindestrassen sind und bei allen Gebühren bezahlt

werden müssen, so ist er dagegen.

Peter Korrodi, Herrgass 12, bezieht sich auf Artikel 34a Absatz 2. Er ist der Mei-
nung, dass sich öffentliche und private Parkplätze konkurrenzieren. Bei CHF 500 pro

Jahr ergibst sich pro Monat ein Betrag von CHF 42. Für diesen Betrag kann man nir-
gends einen Parkplatz mieten. Die Vorlage ist abzulehnen.

Hans Kiener, Eichhöhe 5, ist der Ansicht, dass der Gemeinderat die falsche Reihen-

folge gewählt hat. Zuerst hätte man Traktandum 3 behandeln müssen und danach
Traktandum 2.

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, negiert diesen Vorschlag. Zuerst hat der Sou-
verän im Grundsatz darüber zu befinden, ob er bewirtschaftete Parkplätze will oder

nicht. Wenn «ja» geht es weiter. Wenn «nein dann wird das Traktandum 3 obsolet.
Man sei sich bei der Vorbereitung dieser Problematik bewusst gewesen und habe auf-

sichtsrechtlich angefragt, ob man aus diesen beiden Traktanden eines machen kann.
Der Vorschlag hätte jedoch gelautet, wie vorgeschlagen vorzugehen. Der Stimmbürger

solle in einem eigenen, isolierten Geschäft entscheiden können, ob er bewirtschaftete
Parkplätze will oder nicht.

Marion Tobler, Kreuzstrasse 8, Präsidentin FDP-Ortspartei, erklärt, grundsätz-
lich mit dieser Vorlage einverstanden zu sein. Sie stellt Änderungen beim anschlies-
senden Geschäft in Aussicht.

Beat Hunkeler, Breitloh 3, unterstützt das Votum von Hans Kiener und erklärt an-
hand eines Beispiels (Baugesuch) auf, dass es auch anders geht.
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Peter Gilgen, Grossacherstrasse 3, informiert, dass er in Hombrechtikon aufge-
wachsen ist. Er hat noch nie jemanden gesehen, der eine Parkbusse erhalten hat. Es
wird nicht kontrolliert. Er stellt sich die Frage, was diese Vorlage soll?

Heidi Iten, Heusserstrasse l, erklärt, dass es im Gebiet der Heusserstrasse viele
Wildparkierer gibt. Darum müsse man etwas unternehmen.

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, weist darauf hin, dass seit Beginn seiner
Präsidialtätigkeit immer wieder Personen und Gewerbetreibende ein Parkiersystem for-
derten. Worte wie «Bringt einmal Ordnung in diese Parkiererei!» fielen. Deshalb hat
der Gemeinderat dieses Legislaturziel geschaffen. Zusammen mit dem Ingenieurbüro
Suter von Känel Wild AG ist diese zeitgemässe Vorlage entstanden. Dabei hat man an
vieles gedacht: An die Kirchengänger, an die Vereine und an viele andere Besonder-
heiten. Falls die Anwesenden die Vorlage ablehnen, so wird der Gemeinderat diese
Thematik nicht so schnell wieder an die Hand nehmen. Die Frage ist, ob Hombrech-
tikon sich das leisten kann?

Das Wort wird nicht mehr gewünscht.

Abstimmung

94 Personen sprechen sich für die Vorlage aus. 149 Personen sind dagegen. Die ge-
meinderätliche Vorlage ist demnach abgelehnt worden.

0

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, informiert die Anwesenden über das Ab-
stimmungsresultat und erklärt, dass damit das nachfolgende Traktandum 3 («Verord-
nung über das Parkieren auf öffentlichem Grund (Parkierverordnung)» hinfällig/obso-
let geworden ist. Das nächste zu behandelnde Geschäft ist Traktandum 4(Budget
2020 und Festsetzung des Steuerfusses).
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Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Die Ergänzung der Hombrechtiker Gebührenverordnung vom 31.10.2017 mit den
Artikeln 34a und b wird abgelehnt.

2. Protokollauszug an:
RPK-Mitglieder (Pixas)
ArG Parkplatzbewirtschaftung
Christian Walliker, Ressortvorstand Sicherheit (Pixas)
Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber (Pixas)
33.09
30.10.4

0
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17 10.07 Voranschläge

Voranschlag der Politischen Gemeinde für das Jahr 2020 und
Festsetzung des Steuerfusses

Antrag des Gemeindevorstands

Antrag

1 Der Gemeindevorstancj hat das Budget 2020 der Polilischen Gemeinde Hofflbrechtikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

0

2

Erfolgs rech n ung

InvestitionsrechnungVerwattungsvermöflen

Investftiortsrechnung Finanzvermögen

Gesamtaufwand
Gesamtertrag

Ertrags überschuss (+) / Aufwandüberschuss (•)

Ausgaben Vewaltungsvermögen
Einnahmen Vemaftungsvennögen

NettomvesmionenVerwattungsvennögen

Ausgaben Finanzvenrfögen
Einnahmen Finanzvermögen

Nettoinvestftionen Fmanzvermögtn

Fr. 53'433'SOO.OO
Fr. 54'660'20000

1'226'400.0I)Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

S'983'40000
240'OOG.DO

9743'400.00

50'OOO.OÜ

50-000.00

20'126'050.42

119%

Einfacher Gemcindesteuertrtrag (100 %)

Stein rfuss

Der Ertragsüberschuss der Erfolg srechnung wird dem Bilanzübefsctxiss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammjung, das Budget 2020 ctef Polrtischen Genneinde Homürechtikon zii genehmigen und den Steuerfuss auf 119 % (Voqahr
119 o/a) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen-

8634 Hombrechllkon, 3. September 2019
QemelndeTOrstana Hombrecntikon

GefneinöepraskJent
Rainer Oäematt

Gerwindeschreiber

Jürgen Sulger

Bericht des Gemeindcvorstands

In den kommenden ftinf Jahren sind Investitionen im Umfang von rund CHF 44.il Mio. geplant. Davon betreffen CHF 12.6 Mio. die Gebührenhaushalte
(Wasser, Abwasser inklusive ÄRA und Abfall). Allein der Sanierungsbedarf an den Schulliegenschaften betraqt CHF 16.2 Mio. und bei den Strassen knapp CHF
8.11 Mio. Damit eiiw ansprechende Selbstfinanzierung erzielt werden kann, ist ein jährlicher Ertragsüberschuss von rund CHF 2 Mio. notwendig. Das
vorliegende Budget beinhaltet einen Ertraflsüberschuss von CHF l'226'4(lll und verfehlt damit das Zielgrösse um CHF 773'61ll). In den Planjahren 2021-2r23
muss dieses Ziel erreicht werden können.

Im Vergleich mit anderen Gemeinden hatten wir auch im 2H13 (wie schon in den Voijahren) sehr tiefe Veiwaltunqskosten. Demgegenüber stehen
ausserordentlich Inhe Kosten in den Bereichen Gesundheit (Pflefliafinanzierunq) sowie Soziale Sicherheit (Erciänzungsleistungen, Sozialhilfe, Jugend). Die
Detailanalyse zeiQt, dass Hombrechtikon in diesen Bereichen CHF 3.36 Mio. mehr ausgibt a!s der Kantonsdurchschnitt. Die Mehrkosten stehen im
Zusammenhanci mit der Altersstruktur in unserer Gemeinde. Diese wiederum wird beeinflusst durch die topografische Lage (wenige Steigungen) und die
entsprechenden Anaebote, namentiich durch die Anzahl Alters-/Pfleaeheime und Alterswohnunaen.

Im Budciet 2«2il wird provisorisch mit einem Finanzausqleichsbeitrag von CHF 12.5 Mio. gerechnet. Die Auszahlung erfolgt im 2U22 und wird entsprechend
dbgegrenzt. Die hohen Finanzausglekhsbeiträge sind für die Politische Gemeinde unerlässlich Es besteht aber damit mittelfristic] ein nicht zu
unterschätzendes Abhangigkeitsrisiko. Sollten auf politischer Ebene die Berechnunqsgrundlagen ändern oder der Kantonsdurchschnitt der massqebenden
einfachen Steuer sinken, hatte dies gravierende Auswirkungen auf den Ausqleichsbeitrag, was wiederum eine vertretbare Selbstfinanzierung verunmöglicht.
Das Ziel muss es deshalb weiterhin sein, die Sefbstfinanzierunc) mocjlkhst aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Es macht aus finanzpolitischer Sicht deshalb keinen Sinn, den Steuerfuss für das Budget Jahr 202(1 zu senken. Deshalb beantragt der Gemeinderat, den
Steuerfuss bei 119% zu belassen. Es wird im vorliegenden Budflet mit unveränderter einfacher Steuer gerechnet.

Die Rechnungsprüfuneiskommission unterstützt den Antrag des Gemelndevorstandes in Bezuc} auf das vorlieqende Budqet.



85

Steuerertrag und Steuerfuss

St»u»r«rtrag und St*u»rfuss Budget
2020

Budget
2019

Steutrbedarf

Gesamtauf^aid
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr

Zu deckender Aufwandüberschuss (-}

53'433'SOO.OO
30710'200.00

.22723'600.00

52'403'aiO.OO
25'684'(X)0.00

-26-71S'800.00

0

Sieuerertrag und Sieuerfuss

Einfacher Gmttinäesttuwrtrag n*no, 100 %

Steutrfuss

Zusammensetzung Sleuerertrag:
4000.0 Einitommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjatv
4001.0 Vermögenssteuer nalLarliche Personen Recnnungsjahr
4010-0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
401 tO Kapitalsteuerjunstfscne Personen Recnnungsjahr
Steuerertrag Rechnungsjahr

BiKlg«t
2020

M'126'050.42

119-/.

18'950'QOO.OO
4'cno'ooo.oo

SOO'OOO.OB
lOO'OOO.OO

23'950'OftO.OO

Budget
2019

20'126'050.42

119%

18'950'ODO.DO
4'000'DOOOO

900'DOO.OO
100'DOO.OO

23-9SO'000.(XI

Sfutnrtrag Rachnungsjahr

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Enragsüberscnuss (+); Aiirwanclüüefschuss [-)

23'95<1'000.00

1-226-400.00

2S'950'000.00

.2'7S9'800.00

0
Finanzierung

Finanzierung Total Genwindehaushalt
Budget 2020

Aligemeiner Haus hart
Buäget 2020

Eigtnwinschaftsbetrje&e
Budget 2020

+ Ertragsüberschuss
Aurwanäüberschuss
BetrseLisgewlnne Eigerm.'irtschaftsbefriebe (Einlagen in Speziat^nanzierung)
Betrieüsverlusle Eigenwirtschaftsbelneüe (Entnahmen aus Speziajfinanzierung)

Atifwanc) für AüschreiLiungen und V/ertbehchiigungen
Ertrag aus Aufn'ertungen
Einlagen in Fonds und Speziaißnanzierungen
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzieaingen

+ Einlagen in das Eigenkapiial
Enlnanmen aus oem EigenkapiEal

Stlbsifinanzrrung

]'226'400.00
0.00

48r200.DO
-36ä'MO-ÜC

2340-800.00
0.00

2^00.00
-34'E<MOO

0.00
0.00

3'652'600.1»

1'226'400.00
0.00

-14'SOO.OO
-53'! 00.00

2'041'100.00
000

2'200.00
.3450000

0.00
0.00

3-167-3(10.00

0.00
0.00

502WO.OO
-316'400.C>0

299700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

48S-300.00

hfettoinvestitionenVerwaltungsvermögen

Vtränderung d»r Nenovrschutdung

9743'400,00

-«•OM'iOO.IXI

5761'400.00

-2'594'1IXI.I)0

3'382'000.00

-3'4»6700.00

Selbsifinanzi»runssgrad (in %) 37'y. 56'A 12'A

Sefbstfinanzjeruns: Summe der seiüst erwirtschafteten Mittel- Die Se&sffinanzierung ist vefgletctibar mn der Kenngrösse öes Casnflcws. im
vergleich zum casnnow erfolgt die Bereüinung cter setüstfinanzierung nacn einer vereinrachten Meüxxle.

Selbstflnanzierungsgrad: Anteil der Nettolnvest'ftionen, welche aus eigenen Msneln finanziert werden können. Mitieimsfg sollte der
Selbsffinanzierungsgrad im DurchsäiniH gegen 100 % sein Bei e'nenn Wert von ifeef 100 % können d;e Investitionen vollsländig eigenfinanziert
werden. Ein Selüstfinanzierungsgraci unier 100 % führt zu e^er Neuverschuldi.ing.

Riüi iwerte*
-100% ideal

90-100% gui his verrrefüar
50-80% proüiematsch

< 50% ungenügend

I

• Richtwerte der tonferenr der hanionalen Aufs'ctitssteilen über dse Genwinöefhanzer!
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•nzlTung - £lg«nwtrtschrft«b»tri«b» Wasserwerk
Budget 2020

Abwasserteseittg ung
Budget 2020

Abfaltwirtschaft
Budget 2020

Betriebsgew'inne Eigenwirtscrtansüetrleüe (Einiagen in Spezialfinanzierung)
Betrieüsvenuste Eicienwrtectiaftsbetrieüe (Entnahmen aifs Speziatfinanzierunq)

+ Auf'fr'anü für ^Schreibungen und Wenüerichügungen
Ertrag aus ALif'A'ertungen

+ Einlagen in Fonds und Speziatfinanzierungen
Entnahmen aus Fonds und SpezialTinanzieaingen

+ Einlagen in das Bgenkopitai
Entnahmen aus dem Elgenkapital

Stlbsffinanzieruno

502-000.00
0.00

-74'5QO.OO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

427-500.00

0.00
128-400.00

3)4'300.00
000
000
0.00
0.00
000

442-700.00

0.00
188'000.00

59'900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

247-90C.OO

Nettoinvestttonen Verwalhjngsvefmögen

Vtranihrung dtr Ntnoverschuldung

1'565'OOO.Ofl

-rnrsMW

2'327'OOO.DO

-rtM'300.00

50'ODO.OO

157'SOO.OO

0
StlbstfinanzwrunfiSflrad (in %} 27% 19V.

Haushaltsglelchgewlcht

Ausgleich des Budg«t»
Regel; Der GemeircSesteuertuss wird griinäsatdich so festgesetzi, dass die Erfolgsrecnnung des Budgets ausgegJicnen ist r§ S2  s. 1 GG).

275%

Jahnstrfleünis Erfolgsrectinung Aufrrandüberscftuss (-).' Ertragsüberschuss (+) gemäss Budgei 1'226'400.00

0

ZufsslgT AufwndübTschu»»
Regel: ProJahrdarfetnAufwanclüberschLissinderHShetterbuägetiertenAbschre'bungenaufdemVenraltung&vennögenzuzügiJchaftdes Steuerertrass buägefert werden (§ 92 Aus. 2 GG).

Ist aas Finanzvermögm grosser als aas Fremdkaprtal [Nrttovemiögen], dart von Aus. 2 a&gevwciwn und bjs zur Hone der Differenz ein AufwarxlüberscFiuss budgetiert weföen <S 92 Abs. 3 GO).
Faiis Bnfagen in die Vorfinan=isrung&n (§ 90 Abs. 3 GG) öder in die Reserve f§ 123 Ahs. 2 GGi budgeitert werder, darf im Budgei kein Aufwandülwschuss r&sulüerHi-

Pro Jahr darf ein Aitfwandüberscfitiss in der Höhe der budgetierten Abscnreilxingen auf dem Vewaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgeüert werden
(§ 92 Abs. 2 GG'l

Aüschreiöungen aligemeiner Haushait
3 % vom Steuerertrag Recnnungsjanr

Zutässiger Aufwandüberschuss bei einer Nenoschuld nach § 92 Abs. 2 GG

2-041'100.00
718'500.00

2'759'SOO.OO

tet das Flnanzvennögen grosser als das Frefndkapitat [Neitovennögen], darf von Aus 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwanäübefscnuss bLidgetien
werden (S S2 Abs. 3 GG).

Finanzvermögenper3l.;2.2018
.,'. Fremakapital per 3l. 12.2018
= Nmovermoirn (+) I Nmoschuld (-| per 31.12.201a

42-970784.73
40'384'385.55
2'586'399.18

Zulässiger Aufwandübcrschuss bei einer Nettoschuld nach § 32 Abs. 3 GG 2'5ae'399.18

Maxima) zulässiges Defizit im Budgetjahr nach § 92 Abs. 2 und 3 SG 275S-600.00
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Haushaltsgleichgewicht

KannMhlin

Regci: Zur BeurteilL»>g ocr Veraidenjfig des Eigenkapitais, der 2nsbe)astung und der Invesütionen weiden nachfolgende Kennzahfen ausgewiesen ($ &4 GG).

Eig«n><apnalquote
Die Eiger>i'3ptaiquote giöt Auskunft über ü'iä Kapiiaisüyhtur <ter Gemein<j&, Sie zeigL zu '< k:h€ffl Anteii die Aktiven seiüer finanäen sind,
Ein höheres ?.genk3piüti iwcfeitlet mehr Hanälungsspielraum der Gemeinde uno eine-bessere Bonität gegenüber d?n Kreditgebern,

Richtwerte

•- 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019 202Ü 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0
0%

Zinsbelastungsquote
Gift Zinsfc-elastunsäquote infDrmien ü&er das Verftäi&iiS der Zinsen zum iauterfen Ertrag. Sie zeigt, wie gui die Ciemeinde inre
Verpfiicfttungen gegenüber den Kreditgebern ertöllen k^n. Die Tragbarteitsüerechnung ertoigtzu einetn durchschniaiichen Zmss^tz von 5 %.

2013
1%

202C
1%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 a
0%

Richtwerte
<5% genügend
> 5 % ungenügerd

0
Investttionsanteil

Der investitfonsanteil zsigi das Ausmass der Investitionstätigkeft an Er gtbt an. welcfter Ante« der gesamten Ausgaben einer Gefloeinde
 f [nvestitionen in c6e Infrastfyktureingesetrtwirct

2019
15%

2020
17%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

RjchtAerte
>10 % genügend
<10 % ungenügend

0%

Erfolgsrechnung

OMttinar ErfBlgsaus»»!* Budget
2020

Budget
2019

Recht
2018

0

30 Personabuf^and
3l Sach- und üxiger Betriebsaufwanö
33 Abschreibungen Vefwaitungsvermögen
35 5nlagen In Fonds und Speziatfinanzierungen
36 TransferauTw'-snä
37 Durchlaufende Beiti-äge

Tota! Bet'?eo.:!C.^r Auf\V3nf3

40 Fiskalertrag
41 Regalien uno Konzessionen
42 Enlgette
43 Verschieäene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Speziatfinanzienjngen
4S Transferertrog
47 DLirchlauTefide Beiträge

Total BerneUacher E'f.'ag
Ergebnis aus beo-ieblicfjvf Tätigkeit

34 FlnanzaufA'ano
44 Finanzertrag

Ergebnis aus Finanziefiing

Operatives Ergtbnis

10-786-800.0tt
S'656'800.00
2'205'600.00

493-400.00
30'208'400.00

0.00
52W7VOO.W

27'823'(»0.00
000

4'611'200.00
0.00

404-000.00
20'485'200.00

0.00
M'323'-(00.00

STS'MO.M

553'100.00
803'100.00
2WOOO.W

r226'4(10.00

]0'582'64000
B'768'260.00
2'374'COO.OO

504'eoo.oo
29'121'400.00

0.00
5!'350SOO.OO

37-223-000.00
0.00

4'790'OOC.OO
0.00

316-400.00
5'S76'000.00

0.00
W305VOO.OO
•3-OtS'SOO.I»

477'500.QO
753'200.0D
175-7W.OO

•2'?e9'800.00

9'828'056.90
8'098'325.33
3748'11143

857'12137
28-617-088.66

000
5)'M87(0.69

34'266'273.34
0.00

3'1427E547
0.00

89'288.1)
•]0'725'361 60

000
54'2;3S8852
3V74'994.S3

321-563.95
]'500'189.74

I'ITS'SIS.79

4'253'610.62

38 Aus.serordenüicher Aufwand
48 Ausserordentltctier Ertrag

Ausserordtntlichts Ergebnis

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

O.M

0.00
000

0.00

Gesamltrgebnis Erfolgsrechnung

39 interne Verrechnungen: AufAand
49 interne Verrechnungen: Ertrag

Ertragsüüerschuss (+) / Aufwandüberschuss H 1'22fi'400,00

533700.00
533700TO

-Z'769'tOO.OO

575-400.00
575-400.00

4'2S3'610.62

1'238'399.1I
r238'399/]I



Investltlonsrechnung Verwaltungsvennögen
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biv»tltion»r«chnunfl W, Sacharuppan

50 Sachanlagen
51 investitionen auf Rechnung Dritter
52 immateneiie Anlagen
54 Darlehen
55 Beteltigungen iffid Grundi^italien
56 Eigene Inveslitionsbeftfäge
57 Durchfaufende investitionsüeftrSge

Budget
""

9'846'OOOm
0.00

lOC'OOO.OO
D.00
am

37'400.00
000

gudgtt
2019

8749'100,00
0.00

70'OtXl.OO
0.00
0.00
0.00
000

Rechnung
2018

Z'486'492.84
150'56505
136799.30

0.00
0.00
000

70'OOO.DO

Total invstitionsausgab«" 9'9«3'41XI.OO 8'819'IOn.OO 2'843'857,19

0

60 Übertragung von Sachanlagen in das Rnar>zvemiögen
61 Rückerstattungen
62 Übertragung von immatenelien Anlagen in das Finanzvemwgen
63 Investittonsbeiträge für eigene R&chnyng
64 Rüci<zaniung von Dartenen
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvennögen
66 Rücitzahlung eigener tnvestitsonsbeiträge
67 DurchiauTende fnvestitfonsbeiträge

Total investitionseinnahmen

hivostitioftMB im Vwwrttuna»vwm6»«n

0.00
0.00
0.00

240'DOO.OO
0.00
000
0.00
0.00

240'QOO.OO

0.00
402'SOO.OO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

402'SOO.OO

121'oca.oo
1'280'2t7.40

0.00
86'233.45
18'500.00

0.00
lO'OOO.OO
16'OdO.OO

rS31-956.85

Total InvestiSonsausgaben
Total Investifionseidnadmeri

Nnioinvestillontn Verwaltungsvennögen Nettoinvesffijonen (-) / Einnahmerfttoerscnuss (+)

9'9S3'40000
240-000.00

•aTWVMM

S'819'IOO.OO
402-500.0(]

<'416'600.00

2'843'85M9
1531'956.85

-r311'90».34

Investltlonsrechnung Flnanzvermög<

Invatillonsrachnung FV, Sachgn*pp*n Budgtt
2020

Budg«t
2019

Rtchnuna
21)18

70 irivestitionen n Sachanlagen
72 Erwerbs- Ltfid Verkaufsnebenkosten wn Sachanlagen
75 Ubertragung von Sachantagen aus dem Verwaltungsvermögen
77 Uberfragufig von reafisierten Gewinnen aus Sachanlagen in äje Erfofgsrechnung

ÖO'OOO.OO
0.00
0.00
0.00

50'OOO.DO
0.00
0.00
0.00

ni3'350.15
0.00
0.00

759'250.00

0
Total Ausgaben

80 VerkauT von Sachantagen
82 Beitrage Dritter für Sochaniagen
85 Übertragung von Sactianlagen ins Verwaltungsvermögen
87 Übertragung von realisierten Veriusten aus Sachanlagen in die Erfolgsredinung

50'IXW.OO

0.00
0.00
OCT
0.00

50'OOC.OO

0.00
0.00
0.00
0.00

1'872'(00.15

20'ooa.oo
000
0.00
0.00

Tola) Einnahi 0.00 0.00 20'OOO.QO

lnv»tjtl< ImFli >nnog»n

Total Ausgaben
Total Einnahmen

Ntnoinvstilionen Finanzvarmögtn Ausgabenüberechuss (-) / Einnarimenüberechuss <+)

50-00000
0.00

-sa'ooo.oo

50'OOD.OO
0.00

-so'ooo.oo

r872'600.15
20'ooooa

.ra52-«)o.i5
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Budget - Details

Erfolgsrechnung

Ert&utarangm» Mir Erfolgsnchnung

Intwno 2fns®n
Der Zinssatz für die internen Veränsungen gemäss § 3$ VG<3 beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. f 07 vom
14.05.19 0.7%- Vefzinst wird (jer Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

a) die verpflicnuingen der Geineinde gegenitoer Sonderrechnungen,
D) die Guthaben tinä Verpflichtungen der Gemeincte gegemiber Spezi^- und voifinanzierungen der
Eigenwirtschaftsbetne be,
c) die Liegenschaften des Finanzvennögens.
d} das Vem'altungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
e) Geineindesaal

Personafaufwand
Bei äen Mitarüeitennnen und den Mitarbeitern, Vefwaltung und Schule wird die effektive Teuerung <;0.5%) sowse eine inöiviuelle
Lohnerhöhung (0.6%) üudgetiert. Der Gemeinderat hält sicti damit an äje Angaben des Kanlons. Gemäss Regferungsratsbeschluss sind
für die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich äer automatische Sturenanstieg {0.5%). eine Einmalzijlage (0.2%) sowie 0.2% für die vormalige
Mehrkfassenzulagen vorzusehen. Dadurch efgibt sicii ein Mehrauft\'anct von 2.0%. Noch rocht berticksichtigt slnö dabei der erweiterte
Ferienanspmch ab dem Schuljahr 2020/2021, was 0.9% der Lohnsumme ausmacht. Ein Teil davon wird mit Rotationsgewjnne finanziert
werden können. Das Schufbudget sieht desliaib eine Erhöhung von 2.5% vor. Bei den BeftördenmitgliecierTi 'wurden die Beträge der neuen
Enschadigungsverordnungbudgetiert.

0
Allgemeine Vwwattung

2fl7'90000 Mehfaufwand
^ö8QO.OO Mehrertrag
139'tOO.OO MehrautwandfMindenrtrag

Ein Mehraufwand entsteht hauptsächlich beim Personataufwand. Dieser Ist - nebst dem Ausglffcft der Teuening
von 0.5% und einer Erftötiung von 0.6% - zu einem Grossteil auf die notwenciige Ertiöfiung des StellCTplans
zurticKzuftjhren. Namentlich bet der A&teiiung Hochüau+Liegenscnaften sowie der Kanztei beziehungsweise
SiCheitieil wurde (gegenüber dem Vorjahr) eine zusätzliche Stefle budgetiert. Zudem ist bei eter Finanzverwaitung
wegen der Umselzung von HRM2, äer neuen Buchtialtungssoftware sowie krankhettsbedinglen Aüsenzen(und
den damit zusammenhängenden Pendenzen) eine befristete Pensenerhöhung vorgesehen. Der Betrag für
Dienstleistungen Dritter (liaL^tsäcniich extern zugezogenes Personal) konnte durch die Pensenertiötiungen
reduziert werden. Beim Gemeindecat wurden die in diesem Konto budgetterten Ejilschädigungen Infoige der
neuen Entschädigungsverordnung tiefer als im Vorjatir angesetzt. Der zunehmende Untertialt beim
Gemeindehaus sowre beim Gemeindesaal belasten das Budget- Eine Enllastung kann bei den Abschreibungen
des Verwaltungsvemiögens festgestellt werden. Das Budget 2020 beinhaltet auch den Ersatz der Sitzarbeitspiffie
öurcn Srt2-/Stenpune, Die Begrünüung dafür sind medizinische und Arüeftsplaizpravenüon.

1

0 2

Öffentliche Ordnung und Sich^rhail

-)12'l90.00 Minderaufwand
_^23'300.00 Mehrertrog

-135'490,00 Mlndtraufwantl/Whrartrag

Es findet eine Verschiebung von Personafkosten von der Funlction «Polizeia zur FunKGon •(aiigemeines
Rechtswesen» statt. Tatsächliche Minciertosten können bei der Nacftfütinjng des Vermessungswerks verzeidinet
werden- Die Bereiche Feuerwehr und Militärische Verteidigung wefäen tiefer als im Vorjahr budgettert-
Demgegenltoer ist beim ZivilschuK ein erfiöhter Bedarf an Untemattskosten cier Gebäude aber aucfi <ier Mobiiien
feststeifbar

Bildung

534-550.00 Menrauhand
_-170'400.00 Mehrertrag
364'150.00 Mthraufwand/Minderertrag

insgesamt scnitesst dfe Schule mtt einem Mehraufwand von CHF 364'i50 gegenüber dem Voqahresüuöget adö-
Dtesenlspricht einer Zunahme von !.88%. Der Gesamtaufwand befauft sich auf rurtd 20.5 Mio. bei Erträgen von
CHF O.S Mio, Die Menraufwendijngen betrefTen die öurcn den Kanton grösstenteils vorgegebenen Löhne
inklusive Sozialletetungen, Ausserhalb des Personalaufwandes ist De) der JugendmustKscht^e sowie den
Beiträgen an private Sonderschulen und bei den Scrtülertransporten mit nennenswerten Mehraufwendungen zu
rechnen. Hauplsächfich tiefere pianmässige Aüscnreibungen verbessern das Budget,

Metirerträge stammen aus gemeindeeigenen RücXerstattungen für die Schüter/innen in privaten Sonderschulen.
Diese Beträge stammen hauptsacfilicn vom Sozialamt Lind steften dsBDit keine Verbessenxig öer gesamten
Jahresrechnung dar.

3
Kultur, Spon und Freizeit

-G5'400-00 MinderauM'arKj
2°80D.OO f,ünderertrog

-62-600.00 Minderaufwand/Mehrertrag

Das Budget 20)3 belnhaUete elnai einmaligen Betrag in dif Hellt »on CHF 40'000 an die Sanierung der
reformierten Kirche Hombrechükon. ZLfdem Konnte die Lohnsumme bei der Bibliothek gesenkt werden. Die
Entscnaölgung sn Stsfa für den sportpfatz Fronberg fällt im Budgetjahr tiefer aus. Ein Zusammennang mit der
ablehnenden gemeinderätficrien Haltung HombrechtiKons ajm Projekt des FC Stäfa beziehiingswise des
Sctiwngklubs ZürSchsee rechts Ufef üestent nicnt, DemgegenübeTSlehen MehrauM'endungen &ei der
Sdiwimmhalie Eicnbefg für den Unterfiatt des Gebäudes sowie der Masctiinen,

4
Oasundheit

33'540.oo MehrauTwana
3'OOO.OQ Minderertrag

36'540.00 Mthraufwand/Mintterertrag

Trotz des Wegfalls des DeflzltBeltrages an ate Spltex (.CHF 251'500) bleibt der Btitrag an die RestKosIen-
finanzienjng in etwa gleich. Der erwärinte Minderaufwand wird durch die von der Gesundhertsdirektion
beschlossene Erti&hung der Nomnijefizite sowie durch mehr pflegeüedürttige Personen in Heimen aufgebrauclit.
[n Homtfeditikon bleiben damit die Kosten für die Pflegefinanzierung ausserordentlich hoch. Die Kosten für cffe
Pilzkontrollen übernimmt ab 2020 der Kanton, weshalb dteser Betrag nicht mehr zu budgelieren ist.
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5
Soziale SlchertieK

543'500-OQ Mehraufwand
_-347'600.00 Mehrertrag
195'9»O.I>0 Mehrautwand/Mlnawmrag

Füräie Soziale SicnerTieit wird ein Nettomeftrauf^nd von knapp CHF 200'OOG budgetfert. ftuch im 2020 ist mit
einem erhetitichen Anstieg der Kosten für die ErgänzLtngsteastungen zu rechnen. Ebenfalis steigen die
Bninokoslen ftlr dfe ^irtschaniicne Hilfe um 5.s% an. Die Stelgenjng stent aucn im Zusammenhang mit der
Umverteilung von Kosten für ehemalige Asytsuchencfe in die Soziathilfe. Die Beitrage an private fnstitutionen
(Kinder- und Jugendieime) sinß. Neu wird der Beitrag an die ^toJuga AG aufgesplittet unter «Jugendschutz» tirtd
«Familienförderung". Insgesamt bteibt der Betrag unverändert. Bei den zu übemehmerKien
Pramienvefüiliigungen wrü mit einem Anstieg von 10% gerechnet.

Die höheren Prämienvertoiiiigungen wertfen vom Kanton vollständig zurückerstattet, was zu mehr Erträgen fi rt.
Durch die höhefen Ergänzun.gsteistungszahten ertwht sicfi auch der Kanfonsbeifrag an iinsere Gemeinde.
Eüenfalte werden höhere Rückerstattungen von Soziaiüezügem budgetien. Durch ciie Statusanöenjngen von
Asylsuchenden ist mit erheblich tieferen Beitfägen des Kantons zy rechnen.

6
Vertieftr und Nachrichtenübermittlung

-4'OOD.QO ^nderaufwanci
^5'OOO.OQ Mehrertrsg
-49'000.00 MinderaufwancUMehrertrag

Bei den Gemeindestrassen steigen dte Kosten für cten Unterhalt der Strassenbeleuchtungen. Dagegen sinken f\e
planmässigen Abschreibungen der Strossen sowie die budgetierten Kosten Tür den Winterdienst. Durch die _ ^nk A '
Ejnfühfung (terParkpiatzbewrtschaftung ist mit einem Bruttomehraufwand zu recnnen. Die Kosten für den Bahn- <,J-^ß * <^3/A S
infrasäukturtonds steigen im 2020 an. Demgegenüber sinkt der Beitrag an den Regionaiverkehf (i^^I'Atjfgrund
des rückläufigen Kundeninteresses anA*W*w^ef Gemeinde werden im 2020 lediglich noch 3»aifaet rttc-pro
Tag angeboten. Der Aufwand sinkt entsprechend 'h\<. ,-riA ,/^ yt ^ <7^ 0 /'*-A '

Da weniger ZW-Abos anQetuten werden. ist auch öer Enrag tiefer. Mehrerträge werden für Parkplatzgeüünren
üudgetiert.

o
7

Umwttschirtz und Raumordnung

-58"600.oo hSnderaufwanct
66r600.00 Mnderertrag
8-1)(10.00 Mehraufwand/MlndTiiWag

fn dieser Gliedeaing sind hauptsächlich öte Gemeindebetriebe budgefiert. Die Airfwenäungen müssen über
entsprechenüe Gebunren finanziert werden. Dtese schliessen gemäss Budget 2020 we foigt aö:
Wassenreisorgung + CHF .167'200
Abwisserentsorgung -CHF 1S4'800
Abfallentsnreiung - CHF 184700

der Aüwasserentsorgung zeichnet sich One Zusprtzung der finanziellen Lage ab. Oer
KostendecKunssgrad liegt im 2020 voraussichttich bei 85%. Per Encfe 2020 muss mit einer Nettoscnuld gefechnet
werden. Die Konvnission Tiefbau+Werke respektwe der Gemeindefat werden sicn in nahN ZuKunfi dieser
Probtematik annetvnen.

Die Kosten für den Friedhof sinken Im 2020. Namentlich die Aufwendungen für den Unterhatt ctes Friednofs some
der GTäber sinRt. Demgegenüber steigen die Kosten Kir die Bestattungen.

8

0
9

volktwinschan

-38'aoO.OO Mlnderautirand
_0:700.00 htenrertrag

-102-500.00 Mm<teraufwand;M»hr«rtrag

Für (ten Untertian des Watdes körvien tiefere Befrage txidgetiert werden ate dies im Budget 2019 vofgesehen
war

Erfteuficheweise schüttet die ZKB im 2020, zusätzlich zu den «nonmafen» Zuwendungen, eawn weiteren Betrag
an die Gemeinden aus. Diese Zahlung steht im Zusammenhang mil dem Jubiläum der Bank. Der Gemeinderat
rechnet mit einem Zusatzertrag von CHF lOO'OOO- Dieser Betrag so!) für eine Photoi/ottaii<-Anlage auf einer
gemeindeeigenen Liegenschaft verwendet werden. Das Investitionsbudget sieht einen entsprechenden Betrag
vor. Daantt effüirt der Gemeinderat cfen Wunsch def ZKB betreffend Nachhaltigiiert.

nnanzan Utwt Steuern

-10'500.00 Minoerauftvanct
-4'379'800.00 Whrertrog
^t'390'300.00 Mmdwautwand;Mehrertrag

Bei den Einkommens- unü Vefmögenssteuem der natürlichen Personen respeMive den Gewinn- und
Kapilalsteuem derjuristisäien Personen wird von einem gleichen Ertrag ausgegangen we im Vor|aiiresbuäget.
D\e bisher bekannlen Zahlen für 2019 zeigen keine wesentlichen Verändenjngen. Dagegen wird üei den
Steuerausscfieidungen von einem Minderertrag von CHF 436'000 ausgegangen. Bei den Nachsteuern rechnet
man mit einem Mehrertrag von CHF 30ÜOO. Mit CHF 50'000 werten die Personalsteuem höher budgettert.

Die GnjndslüOtgewinnsteuefn üeb-agen im Budget 2020 CHF 2.75 Mio-, was gegenüüer dem Budget 2019 einem
Mindererfrag von CHF 9.05 ^o- entspricht. Der tnassgebfiche Rücl<gang stedE im Zijsammenhang mit (iem neuen
Gemeindegesetz. Der Bericht des Finanzvorstands erklärt diesen RücK^ng genauso we die ErtiöTiung des
RessourcenausgteictTüeifrages um CHF f3.8 Mio.



Erfolgsrechnung
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0

Hauptoufgabanbanlch» (Funlctlon*!* Gllidaning)

0 Allgemeine Vefwattung

1 Öffentliche Orcfriung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kuf&jr, Sport uno Freizeit

4 Gesundheit

5 Soziale Sicherheä

6 Verkehr und NachrichienübermittlLfftg

7 Umweftschutz uncf Raumordnung

8 volkswiirtschan

9 Finanzen uncf Steuern

Total Aufwand / Ertrag

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss

TOUI

Aufwand

4'637')(X).OC

l'957'OOO.OO

20-458-500.00

760'SOO.OO

3'806'500.00

13'263'200.00

2'876'900.00

4'651'300.00

96'SOO.OO

923-5m.00

53'433'81>0.0(1

rsae-wo.oo

54'660'200.00

Budget 2020
Ertrag

1'195'300.00

306-900.00

900'300.00

107'eoo.oo

0.00

6-153-6a0.00

22r5co.ao

3'948'200.00

SIO'500.00

40'9]6'300.00

S4'6e(l'21)0.00

Aufwand

4'429'200.00

2'069'ISO.OO

19'923'950.00

826'30000

3772'960.00

12719700.00

2'8a0'900.00

4709'9<)0.00

13770000

934'OOO.QO

52'40'SOO.OO

54'660'200.00 52'4<]3'8(K1.00

Budget 2019
Ertrag

1'126'EOO.OG

283'SOO.OO

729'900.00

110'400.00

3-000.00

5'806'COO.OO

176'50C.OO

4'014'800.00

846'800.0C

36'536'500.0C

49'6M'WI),00

2'769'800.00

52'403'800.00

Autwand

4'370'115.72

17t6'015.38

18'1S2'801.0)

5-t6'140.03

3'532'955.7T

Rechnung 2018
Ertrag

875-663.05

333-200.91

SM43S.W

147528.70

76169.39

13'038'674.35 6'089'644.75

1772'062.21 191-132^5

5-137'833.6) 4'680'523.66

105-534.70 848-642.35

4-326-533.97 42'855']33.81

52708-M6.75 56'962'277.37

4'253'610,62

Se'962'277.37 56-962-277.37

Investttlonsrechnung

Ert*ut«mng«n zu den tnvstitionsr*chnung*n Die vollständige Lisl« kann auf der Honrpag» (https:/Avww.homt>r»chtikon.ch) angtsihen od«r bei
dtr Kanzlei bezogen werdtn.

0

0

2

Allgemeine Verwaltung

-3t7'600OT MlnderausgaBen
0.00 Mindereinnanmen

-317'600.00 Mind«rauh»anUM«hr«rtr,ig

Für die schon seit la'igem pendente Saniefung des Gemeindehauses sind hauptsächlicn Planungsarbeiten
vorgesehen. Für die Sanierung urird ein Gemeindeversammtungsbeschluss notwendig sein-

im Gemeindesaal ist die Dachsanierung sowie der Ersatz der Beleuchtung budgetiert. Ebenfalls ist die
Rauch- und Wämteaüzugsaniage zu ersetzen.

Bildung

319'goo.OO Mehrausgaben
0.00 Minäereinnahmen

319'MO.OO »»«hraufwand/MlndTtrlTag

Beim Sportpfatz Eichberg müssen verscniedene Instaiiationen efsetzt werden. Ebenfalls wrd äerVorpiatz
zur SchwimmTiäl&Tumhalle saniert. In der Schwimmfialle ist die TecfffiiK zu erneuern. Mit CHF 200'000 wird
die Sidierheät der Spielpfätze sämtlicher Schuianlagen verbessert. Auf dem Vordach bei den Sdiulhäusem
Tobe) ! + 3 muss äie Dachentwässerung angepasst werden. Zudem beginnt die SchLtfraLimentwicklung Wr
äie ScriLttFiäuser Altes und Neues Dörfli.

3
spon

170'ooo.OD Menrausga&en
2'500-DO Mindereinnanmen

172-500.00 Mehrautwand/MlndTTtrag

Bei den CHF t70'000 handeit es sich um den Beitrag an den Sportpiatz Frohberg an das Garderoben-
gebäude. der infolge von notwendigen Sawrungsmassnahmen der bestehenden Garderoben entstanden
isl.

6
Vnrttchr und Nacnriclitenübennlnlung

320'OOG.OO Menrausgaöen
000 Mindereinnahmen

Z2V9M.OO Mehraufwand/Mindennrag

Im Budgetjahr soll hauptsächlich die Elchlalstrasse (Absttnm Holflüestrasse bis Elctilione) saniert werden.
Für den Ersatz des GemelnaerahTOUges sind CHF 25(1'000 Im Budget 2020 vorgesehen. Ebenfalls
beinhaltet das Budgel CHF •160'DOO für die Einführung cler ParKplatzbewirtschaflung sowie CHF SOO'OOO rür
die Rampe, die Ufermauer und die Ausbaggerung beim Fetdbacherhorn.
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7 Umwaltschtrtz und Raumordnung

49200000 Mehrausgaben
200'DOO.OO ^ndereinnahmen
S&2'000.00 Mehraufwand/Minderertrag

0

Diese Gliederung umfasst hauptsäcNich die Gemeindebetriebe «Wasser», »(Abwasserl^eseitigung und
Kläranlagen» sowie tAbfaltwirtschaR". Die Gemeinöebetneüe müssen über Gebühren finanziert werden und
lietreffen damit den Steuertiaiishalt nicht (frttner- Speziaifinanzienjng). Wenn in'mer möglicn werden die
Werkieitungen zusammen mit der Sanierung der Strasse durchgeführt- Unter dreser Gliederung werden
auch die Investitfonen im Zusammenhang mil Gewässen/ert)auiHTgen (namenUich Bachvefüauungen, HocTi-
wasserschulz usw.) aufgefütfft.

Investi'ttonsvolymen Wasser CHF 1>775'000
Rund 65% des Budgets werden für den Resen/oirumüau Buchstutz sowie den Leitungsersatz Eichtafslrasse
(Hotfluestrasse bis Bchhöhe) benötigt. Wertete CHF 225'000 werden in die Versorgungssicnertieit (OGH-
und Goldingerteitung) investiert. Im 2020 wrrd mit Wasseranschlussgebühren von CHF IQO'OOO gerechnet.

InvestBionen Abmsser CHF 2-645'DOO
Die grössten Posten cfef Aüwasserbeseltlgung betreffen cten Ersatz t3er ScMmutzwasserkanaiisatlon
Langennet sowie die Kanalsanieaingen. Eswirt mit Abwasseranschlussgebühren von CHF iOO'OOO
gerechnet

Investitionen Kläranlagen: CHF 300'OQO
In der Kläranlage muss eine Betonsanierung des Havariebectens vorgenommen werden, ZLKtem sollen auf
dem Dach der ÄRA eine Pnotovoflaikanlage installiert werden.

Inyestftionen Geyassen/erüaituoaen: CHF 365SCÜ
Beim Hodiwasserschutz- und RevitalisierungsproJeKt Fefdbach falfen weitere ProjektienjngsKosten an.
Zudem ist üeim BlattenbacFt äer Strassendu'chiass Grossacfierstrasse aus Gri'inden des
Hochwasserscnutzes in einem grösseren Querschnitt zu ersetzen. Für das Ausscheiden des
Gewassen-aums im Siedlungsgebiet in der Gemeinde Hombrecritikon ist im fnvestitionsbuctget ein Betrag
von CHF 30'OOG vorgesehen. Für die Umtegung des Sunnebachs im Gebiet Beister sind im Budget 2020
Proje^tierungsKosten enthalten.

Investittonen Frfednof und Bestattung: CHF 96'OOQ
Beim Friedtwf ist der 2. Teil der Sanierung des Vorplatzes vüfigesehen. Eine Akontozahlung erfolgte bereits
im 2018. Auch winl ciie Planung für die Umenntschenwand im 2020 in Auftrag gegeben.

8
Volkswirtschaft

130WOOO MetirausgaDeo
-40-00000 Metirertrag
140-000.00 MthraufwanaiMlndtrenrag

fm 2020 ist die 2. EE£ppe des Sicherfteitsholzschtages Eichwislobet geplant. An die CHF 180'OQO
Sruttoaufwendungen werden Rückersiattungen von CHF 40'COO erwatet.

0 9
Finanzvcrmögen, Übriges

0.00 M'näerausgaben
0.00 Mlnderertrag
0.00 Minäerautwandmehrertrog

Der Erwerb des Parkplatzes beim Kreisel Feldbach über CHF SOTOO steht im Zusammenfiang mit dem
Hochwasserschutzprojekt. Dieser Betrag wjrde bereits 2019 buctgetiert.
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Investltlonsrechnung Venwaltungsvermögen

0

Haupfurg«b*nbT»lch« (Funlttlonal* GllidTung)

G Allgemeine Vewattung

•l Öffentlicfie Orönung und Sicherheit

2 Bitöung

3 Kultur, Sport, Freizeit

4 Gesundhat

5 Soziale Sichemeft

6 Verkehr und Nacnncntenübenmlttliaig

7 Umwettscftiilz und RaLtmofdnung

8 Volkswirtschaft

Total Ausgaben / Emnah»n«n

Ntttoinvesütionen / Einnahmenübtrschws

Total

Budgtt2020
Ausgaben Einnahmen

902-400.00

0.00

970'OOD.OO

170'OQO.OO

0.00

0.00

2r260'000.00

5'481-000.00

180-000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200-000.00

40'OCO.OO

240'OtKI.I»

Budget 2019
Ausgaben Einnahmen

0.00

0.00

0.00

2'500.00

0.00

0.00

0.00

400-000.00

0.00

1'220'DOO.OO

0.00

650"t 00.00

000

0.00

0-00

•t'960'000-00

4'389'000.00

0.00

R»chnun»2018
Ausgaben Einnahmen

a-983'40S.OO

y7U'400.00

9'883'4<10.00 9'98a-400.00

8'819'IOO.DO 4«2'5<10.00

e'416'6<».00

a-8iyi0l).l)0 8'819'1I)0.00

0.00

16'OOO.DO

0.00

12'500-OD

12-I'OQO.OO

18'500.00

2r000.00

1'361'956.85

n.oo

2'843'857.19 r531'95<.8S

290'44980

70'OCO.OO

0.00

78-151.30

6-2894a

000

399-363.53

r999-603.Il

0.00

V31T9»M

2'843'8S7.19 2-843'867.19

0

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hau|>t«ufg«b*nb«r«lch« (Funktion«!« GIKderung)

&630 Liegenschaften des Finanzvermöcien

9690 htobitiw und übrige Sachaniagen des Finanzvermögens

Total Ausy»b«n / Einnahmw»

N»ttoinv»stltion»n / Einnahnwnübwschuss

Total

Budg«t 2020
Ausgaben Eimahmen

0.00

so'ooo.oo

so'ooo.oo

wooo.oo

0.00

0.00

0.00

SO'tlOO.OO

SO'OOO.CKI

Budgtt 2019 Rtchnung 2018
Ausgaben B'nnahmen Ausgaben Einnahmen

0.00

so'ooo.oo

M'OOO.OO

0.00 1'872'600.15

0.00 0.00

0.00 1T872~600.15

20'aoo.oc

0.00

20-000.00

SO'000.00 1'852'e00.15

50-000.00 50'OOO.Oa r872'6(]Q.15 1'872'S00.15
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Anhang

Abichmlbungan und Wirtbirichtigungan du V«rwl1unssvnn6g»n*

94

0

inv.-Nr. Funk- Auföabenbtrtich Sachhomo
tion

0220 Allgemeine Dienste, übrige
0290 vemaltungsliegenscnanen, ü&rige
1500 Feuerweiir
1610 Militanscrie Veneiöigung
1620 Zivttsctiutz
2170 Schuiliegenschaften
3110 Museen und üildenäe Kunst
3290 Kultur, Übrges
34)0 span
341) Badanslalt Feldbach
3420 Frazeit
4120 Kraniien- Alters- unef pnegeheime
5451 Kinderkrippen urrf Kinderftorte
5720 Geset^iclw Wsrtschafltjche Hjffe
6130 Kantonssfrassen
6150 Gemeindestrassen
6151 Parkplätze
6180 Pmatstrassen
62 i 0 Öffentliche Vertetvsinfrastnjittuf
6310 Schimahrt
7101 V/asseroerK (Gemeinöeüetneb)
7201 Abwasserüesenigung (Gemelndebetrieü)
7202 Kläranlagen ^GemejndeüetrieD)
7301 AbTalMirtschafl (Gemeindebetrieb)
7410 Gesvässerverbsuungen
7710 Fried^of unct Bestattung
8200 Foretwirtschaft. Hauptbetrieb
8500 Industne, Gewerte. Handel
Aufwand für Abschreibungen und Wertüerichtigungen

Sattto Dauer Buagtt
2020

38100.00
IM'100.00
20-500.00
5-800.00
2700.00

684-000.00
7700.00
6700.00

DB'000.00
7-100.00

4l'500.00
43-000.00

400.00
a'700.00
7'aoo.oo

749400.00
4'500.00

20000
0.00

14-eoo.oo
-83'aoooo
.2f,60300
336'1[U.OO
54900.00
6S'400.00
änoo.oo
4-600.00

13'IDO.OO
2'340'SOO.OO

Budget
2013

31-000.00
188'SOO.OD
20-600.00
39'400.00
2-400.00

812-800.00
7'800.00
5-600.00

115-200.00
7-100.00

48-400.00
17-000.00

400.00
8-8DO.OO
7-800.00

766-400.00
0.00

300.00
100.00

4-000.00
-74'700.00
-37700.00

352-000.00
59-900.00
60-700.00
52'300.00
noooo
8-300.00

2'505-70».00

Rechnung
2018

Anhang

Fln*nzk«nnz*hl«n

0
Anzahl Einwohner
SteuerTuss
Steuerkran pro Einworiner {eigene Berechnunfl)

S»tbstfinan2itrungsgrad

Anteil der Nettoinvestltionen, der aus eigenen Mitteln Tinanziert werden
«ann.

Budget
2020
8750
n9%
2-374

37%

Budget
2019
8740
119%
2-548

-1%

Rechnuno
2018

0
0%
0

0%

Rrcntwerte

> 100% ideal
80-100% girtbfsvertfefcw
50-80% problematisch

- 50 % ungenugerri

Zinst>e!astungs3nteil

Anteil des laufenden Ertrags, welcher üurch den Netozinsaufwand
gebunden ist.

0% 0% o» 0-4% gut
4-s % genugeod

.'•• 9 % schfecht

Nenoverschtddungsquotiem

Anteil der direkten Sieuem üer natürlidien unä juristisüien Personen.
der erfoniertich ware, um äse Nettoschuld aüzutragen.

o» < 100^ gut

100-150% geniigwd
-'150% scfttecht

Ntttoschuld i pro Einwohnerin und Einwohner

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.
0 •-- D Fr, NettovemTögen

1 -1'000 Fr geringe Verschuiäung
T001 - 2'500 F;-, n-'iUlere Verscfuidung
2'501 - 5'OOD Fr. höhe verschulciung

> 5'000 Fr. sehrf^ohß Versendung
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0

Ges»mthau3h»)t

H»u>h»lta«ldo (l'OOO Fr.)

aeibstfinanzicrung

SyettOinveiTiticnen W

Veränderunfi NettovermÖRen

N«?tlLfitivci.titiciieH FV

'-lBushaiEub«:>ii>c^usi/-defizIt
l) ohne '-K.'Foncis

Cr<olgsr«rfinun( fl'OOO fr.)

Aufviieiidudgen utidErtiage

AbschreibLiiigen W

interne Verf-e>:hnung^n

Finftnzjitjfwand/'-ertrag

9uc.hg ew i n n e/-ver! uste

EK-fond.sAfjhn/e.rtiingen W

Ao Aufwand/^rtrae

Total

ftechn<jng;ergebn!S

Abschreibungen

EK-Fonds. Aufwertungen W, Ao A/E

Scibsrfinanzierwg

Gestufter Erfolcsauswei? (l'OOO Fr.)
Ergebrss aus bctrisblicher Tätigkeit

Erge-brss aus Finanzierung

Ausserordenttrche.s Ergebnis

FtechrunRsergebniE

20l! 20232020 ZOZ1 022

S-Jihres-Tota

5'037 3'685 E>'382 6'30 3 26'4126'005

-<3'285S'lll 9'743 ID'806 y'i4o -S'-i55

-6W8 -5'<U4 -2'152 -16'S73-103 -3'135

.50 -50

•*'ioa •5'424 •W91S-«IS -»•IM •2'1

Auf Aufwafc* IdfVt Efti^g j Aufwar;<j Ertrag ufw;crii'äg VüiäntterjogpK

55'597 ! 51'740 S7'356
2'683

2.2%48'923 53'7U 49'568 52'927 SO'571 52'682

3'036

632 532

493 889

58'589 9%

5.6%2'351 2'341 I'759

2%602 533 533 589 589 620 620 l.l«,602

4.2%505 753 478 sm 490 847 490 S79 -0.6%

548 487 41.5 47?t 430 4t)ti4^->

57'506 I 5S'96jc>2'y29 äÜ'SOl 53'407 54'633 54'Bi4 WSW ! 57!24g eo'ua

1'226 2'Sbl1'5'iS 2'682 ;'831 12'23^

2'759 13'1702'351 2-341 ;'683 3'036

406 1'ÜIOIll 118 -58 130

s-sss S'3K 2B'4US'037 foos t'303

fclo &.J.>hr€S.T<)t3fäaldo

lo'sie2'324 S01 2'325 ;'502 246S

2W 325 357 389 396 1716

1-22» "R sWR"-2'57» rwi :% wai

Finanzplan

fnveatitiontrethnune (l'DOO Fr j
V^rwatttHnesvermöfien (W]

Finanzverwögen (FV)

S'l41

Nerto

»•70

50

Netto

»l

*letto

«•«S5
5-J<hfei-To(-*l

W2SS

50

0 <;«ldflu>*r«chnung (l'OOO Fr.) safdo
Getdf'uss aui fceli:ebBdiw Tät.pkeit 9033
Gfkifiu^ w. l!iv^tilk^ fi -5'14.1

Gflctfiii<.s AII& Finiä?t/;ertingen -7000
V<?rnn^ruf*e flü<;sigr Mittpl -3'lOa

ö2'99ä

23'801

46'891

Bilanz (l'OOO Fr,) Akt?
P'"3rt£*/cm''ögcn

davon iJwiohat. KK t Anloger}

üerwatiLtnpsvermögert [W]
Fre!Hdk3u;la)

iiavofi F'^miivci'if.hvl^wKf f- ext. KK
Eig<-iiicapi Irii

Tcit-Al

^ctt-,-wrmog<->n/-'.fhuW ZS'ZAt

F355F

1'562

-9793

•8'23ä

A.t:r/er' P3ä5i'/cn

5'773'1'177

-lo'soe -9'140

-6'629 -S3S7

S6'S36

^5'5/0

54293

i<754

2^'225

75'IM

l09'a86 W.WflSf, l 111229

Z2'aS2

34'754

2riif

76'*75

1U';29

51'513

S'W2

62'540

34'754

22'225

79'(B»

l13'S53 1-1?'RS3

16'7S9

saüo

Aktiven Pasiven

48'3/7

5'5/S

58'797

34'754

ll'2i5

srv»

1.17'174 137'174

13'623

6W4

-8'455

3!000

6S9

Aktivs^ Passwen

43'3;5

ö'214

74'2I6

37'754

iy 225

85-887

123'441 n3'441

11<A71

?-jahres-Toiaf

26'6<14

-13'i35

-4>000

-»a'cao

VeränierungSJ.

2251

•)<%

58K

9V.

13K

ia%

l2*:>

K«nn;»hi<n

Ge:.i]mts;cucrfus5

Sc'tb.'.tfn^nzierwgsar.teil

Sal bstfn a nz ie runfisgrad

Zii-iltf;d&tKn(J|i^if'itäil

Nfl).ovtiftnöge[i/-s,(.iiiikt<Fi./E1
.!ilr'k;.'>c''^e(n)

2) 119^

a.ift

98%

0.4</.

via»

119»

t,»K

äsy.

0.4%

2'BW

119%
»St
5C%

0.4%
rma

119%
ia.3ft

66^

0.4%

1'512

lltj%

10.<%

75?-c.

0.4%

1'275
t

3.3^ 0

6l» fr.Ms

O.-1% o

2'079 •
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Stellenplan der Gemeindeverwaltung Hombrechtikon

0

0

Stand
Oktober

2018

Stand

Oktober
2019

Ver-
änderung

Leitung Gemeindeverwaltung/Stab
Sicherheit (inkl. allg. Dienste)

2.80

3.80
2.90
4.80

0-10
1.00

Hochbau und Liegenschaften
Tiefbau und Werke

18.54
10.25

19.94
10.45

1.40
0-20

Soziales

Finanzen+Steuern
5-10

6.40
5.10
6.60 0-20

Schule (Verwaltung; exkl. pädag. Personal)
Gesamttotal

4.00

50.89
4.00
53.79 2.90

Begründung der Abweichung gegenüber 2018:

Leitung Gemeindeverwaltung/Stab: Neu werden für die evang.-ref. Kirche Stäfa
im Auftragsverhältnis buchhalterische Arbeiten (inkl. Salär) übernommen
(30%)- 10 Prozent betreffen diesen Bereich-
Sicherheit: Im Bereich Feuerwehr (Fw) und Zivilschutz (ZS) ist die Stelle
«Materialwart Fw'ZS» geschaffen worden. Deren Aufgaben wurden vorher
durch verschiedene Personen der Fw und des ZS erledigt, die nicht in diesem
Stellenplan aufgeführt sind. Ausnahme; 30 Prozent aus dem Bereich Hochbau
und Liegenschaften.
Hochbau und Liegenschaften:
o Der «Outsourcing»-Beschluss beim Gemeindesaal wurde rückgängig ge-

macht (+100%).

o Wegfall von Arbeiten aufgrund der Schaffung der Stelle «Materialwart
Fw.'ZS» (-30%, siehe auch oben)-

o Es ist in Anlehnung an eine externe Analyse eine neue Stelle geschaffen
warden, da es nicht mehr möglich war, den immer weiter ansteigenden
Pendenzenberg zu erledigen (+80-'100%).

Tiefbau und Werke: Erhöhung aufgrund Bevölkerungszunahme sowie steigen-
der Qualitäts- und Kontrollanforderungen-
Finanzen und Steuern: Die Erhöhung von 20% begründet sich in der Übernah-
me von Arbeiten der evang.-ref. Kirche Stäfa (siehe auch «Leitung Gemeinde-
verwaltung/Stab).
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Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, erläutert den Antrag im
Sinne der Ausführungen in der Broschüre und anhand von Folien (Protokollbestand-
teil).

0

Gemeinde Hombrechtikon

Gemeindeversammlung
11. Dezember 2019

BUDGET 2020

Gemeindeversammlung

HOMBVCCHTIKOH

:^^<^-^
11. Dezember 2019

0 Gemeinde Hombrechtikon

BUDGET 2020

Agenda
• Grundlagen
• Budget 2020
• Finanzplanung 2019/23

Fazit
• Antrag

Gemeindeversammlung

HOMCRCCHTIKON

•^

11. Dezember 2019
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0

Gemeinde Hombrechtikon

BUDGET 2020

Agenda
•Grundlagen

HOMMKWfOV

säk^>v
I'»

Gemeindeversammlung 11. OMCmber2019

0
GRUNDLAGEN *«3MM{WTiltOH

^
•Einwohnerzahlen

Stand 30. November 2019; 8'745 Einwohner-/Innen

•Anzahl über 65 jährige
• 1'975
• 22,5% der Einwohner-/Innen

•Anzahl Schüler

• 947 (Schuljahr 2019/20) - 113 weniger als im
(Schuljahr 2018/19)
10/8% der Einwohner-/Innen

Ge mein de versa rri m lung 11, Dezember 2019
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GRUNDLAGEN srif

HOMWtCHWOH

•Zusammensetzung der Steuerzahler
Natürliche Personen 5'428

Juristische Personen 334

•Steuerkraft pro Einwohner

—- -:. •••-..

t> '<'^
y985 2'3S2

IS19

2'534
ysoü

rw»

rnxi

"" 2'374

1-945

iUtl 2015 2016 2017 iOI» »l» 202&

Gemeindeversammlung il. De?ember 2019

0
GRUNDLAGEN '*• ^ v . > -

HOMIMCHTIKOH

-- •-; . » •

..-•;

•Bevölkerungsentwicklung
-Steigt bis 2020 auf 8l850 Einwohner-/Innen

•Konjunkturentwicklung BIP
-Steigt von 0.8% (2019) auf 1.7% (2020)

Qufi tft: ExpcrlWkyrupüe <t3nj)jnktvnp(-3:|f).39en cKK Bundes

•Teuerungsentwicklung
-Teuerung von 0.40%

Q-jello. Että^r^nyruppe f<ürtJL;nkE.;rpmgno's<>n<t<5 8ünö<»5

^

Gemeindeversammlung 11. oei'e'nber 2019
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0

Gemeinde Hombrechtikon

BUDGET 2020

Agenda

•Budget 2020

Gemeindeversa mnlun g

KOMSSCWTIItOfl

^

11. Dezember 2019

0

Gemeinde Hombrechtikon

Budget 2020 >^»

Aufwand CHF 53'433'800.-
Die Gesamtbet'achtung zeigt, dass der Aufwand gegenüber dem
Budget 2019 um rund 1 Mio. ansteigt.

Ertrag CHF 54'660'200.-
Ertrag steigt rund 5 Mio. gegenüber dem Budget 2019

Ertragsüberschuss CHF r226'400.-
Das Budget 2020 weist im Vergleich mit dem im 2019 budgetierten
Aufwandüberschuss (CHF 2,7 Mio.) eine Verbesserung von knapp
CHF 4 Mio. aus.

^

Gäri'eindeversamralung IL. Dezember 2019
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AUFTEILUNG AUFWAND WMMKHWOK

I:\ l '000 Franken

2019 2020

Behörde/Verwattung 4'429 4'637
Erklärung:

• Teuerungsausgleich, jndividuelle Lohnerhöhung
Ersatz Büromobiliar

• Erhöhung Stellenplan: Hochbau+Liegenschaften,
Kanzlei

• Höhere Unterhaltskosten Gemeindehaus,
Gemeindesaal

Gemeindeversammlung 11, Dezember 2019

AUFTEILUNG AUFWAND
WMIIKMIItOH

I.\ l 000 Franken

2019 2020

Öffentliche Ordnung/Sicherheit 2'069 F957

Erklärung:

• Tiefere Kosten Nachführung Vermessungswerke
Erhöhte Unterhaltkosten beim Zivilschutz

Gemeindeversammlung 11. Dezember 2019
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M

IN l'OOÖ Franken

2019 2020

0

Bildung 19*924 20'459

Erklärung:
Höhere Lohnkosten

• Kostensteigerung Jugendmusikschule
• Höhere Kosten für Schülertransporte
• Höhere Beiträge an private Sonderschulen

Gemeindeversammlung Il- Dezember 2019

0
AUFTEILUNG AUFWAND rtOMKKHmOH

f,.v l 000 cr~3^ke"

201^ ?0?0

Kultur, Sport, Freizeit 826 761

Erklärung:
Tiefere Lohnsumme Bibliothek

• Tiefere Beiträge an Sportplatz Frohberg
• Höhere Kosten für Schwimmhalle Eichberg

Gemeinde versa mmiung 11. Dezember 2019
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WJMUieCHMOH

IM l'000 Franken
2019 2020

0

Gesundheit

Erklärung:
• Wegfall Defizitbeitrag Spitex
• Anstfeg an PflegeleEstungen

3'773 3'807

0

Gemeindeversammlung

AUFTEILUNG AUFWAND

il. Dezember 2019

HOMSWCHDaOM

[\ l'000 Franken

2019 2020

Soziale Sicherheit 12'720 13V263

Erklärung:

• Mehrkosten bei Ergänzungsleistungen zur AHV-IV
• Anstieg Gesetzlich wirtschaftliche Hilfe
• Mehrkosten indtvidueite Prämienverbilligung

Gemeindeve'-sammlu-g 11. Dezember 2019
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HOMtltfCHTlKOH

/.'v l '000 Franken

2019 2020

0

Verkehr 2l881 2'877

Erklärung:
• Tiefere Abschreibungen Mobilien W
• Tieferer Beitrag ZVV
• Steigender Unterhalt der Strassenbeleuchtung
• Parkplatzbewirtschaftung höherer Bruttoaufwand

Höhere Kosten Bahninfrastrukturfonds

Gemeindeversammiung il, Dezember 2019

0
AUFTEILUNG AUFWAND

WMtl>lCHTIKOfl

1 GOO t~:'"anKen

70 {^ '1O? i)

Umweltschutz u. Raumordnung 4'710

Erklärung:
• Spezialfinanzierung:

• Abwasser «Kostendeckung noch bei 88%»

Fried hot

Tiefere Unterhalts kosten

4'651

GemeiritJevfirw'rinlung 11. Dezember 2019
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AUFTEILUNG AUFWAND
HOMSMWriKQH

IM l 'OOü Franken
2019 2020

Volkswirtschaft

Erklärung:
Waldunterhalt sinkt leicht

Gemeindeversammlung

138 99

11. Dezember 201&

0
AUFTEILUNG AUFWAND

HO.mKeWTIfOH

^ r 000 Franken
2019 202ü

Finanzen u. Steuern 934 923

Erklärung:
• Tiefere Vergütungszinsen auf Steuern
• Tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen

Zinsen

Gemeindeversammlung 11. Dezember 2019
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BUDGET 2020
MMaWCHriKQH

Investitionen im W 2019/20
12'OOÜ

lO'OOO

8'OQO

6'000

4'000

GS^^K •;'; I'OOO c-^'-)^".-

;'"-

5'281

Z'OOO 1'220302 650 970
170

4'589

2'280
r

0 140

-2'000 ^
.^"

A'
^

<ü
.y6'^̂

^̂
^

Â

p'̂
'̂
^

9'743

B'41

^̂
^
_^

^w^
^ ^ ^'

t <f̂ ^̂ ' </'
2019

2020

G^'inelndeve'-sammlung lt. Dezember 2019

0
BUDGET 2020

HOwMfCf<n<0(v

6'000

5'OOC

4'000

3'000

2'000

rooo

Investitionen 2020 ^' - ' • .- -

Behörde / Verwaltung

• Gemeindehaus
(Projektierung und kleinere Sanierungen)

• Gemeindesaal
(Dachsanierung, Ersatz Beleuchtung, Rauch-
und Wärmeabzug Anlage)

1'220
902

Ge mcindeversa m m iu ng 11, Dc7emoer20l9
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BUDGET 2020
HOMSHICHWQH

6'OOG

Investitionen 2020

Bildung

G RAP iK i» l'000 Franken

5-000

4'QOO

3'000

2'OOG

r ooo

•

970

650

Sportptatz Eichberg: Ersatz div.
Installationen

Vorplatz Sanierung bei Schwimm- und
Turnhalle

Verbesserung der Sicherheit der
Spielplätze

Erneuerung Technik Schwimmhalle
Projektierung Sanierung Schulhaus
«altes/neues Dörfli»

Gemeindeversammlung 11. Dezember 2 019

BUDGET 2020 ^•:

9- MMtxecHmwi

Investitionen 2020 i,^'; -'"a'''f<'en

6'000

s'ooo

4-000

3'000

2-aofl

Kultur / Sport / Freizeit

• Sanierung Garderoben Sportplatz Frohberg

rooo

170

Ge mei ndeversa m mfung 11. Dezerr'ber 2019
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BUDGET 2020 WMtMftlTlxOM

6'000

Investitionen 2020

Verkehr

G^Fiff. it\ l ''000 ^ranker.

5'000

4-000

3'000

2'280

Sanierung Eichtatstrasse:
«EEchstutz bis Holflüestrasse»

Ersatz Gemeindefahrzeuge

Ein-/Auswasserungsrampe Feldbach

2'aoo r^B " Ausbaggerung beim Feldbachhorn

rooo

Gemeindeversamnlung tl. Dezember 2019

0
BUDGET 2020 f »OMSKCHmOK

Investitionen 2020
G'OOO

5'000

4-000

3'000

2'000

l'000

5'28l

4589

Umweltschutz und Raumordnung

• Wasser netto CHF 1,77 Mio.:
- Reservoir Umbau Buchstutz

- Leitungsersatz EJchtalstrasse,
Etzelstrasse

- Versorgungssicherheit «OGH- und
Goldingerleitung»

Gerreindcvcrsamr-iltjftg 11. D-szemüer 2019
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BUDGET 2020 »t.
-p-, •. - .WMSUWmOM

Investitionen 2020 '.;[. ''•-^^^-"

6'OUO

s'ooo

d'OOO

3'000

2'000

l'OCü

5-281Umweltschutz und Raumordnung
• Abwasser netto CHF 2,65 Mio.:

-Ersatz Schmutzwasserkanalisation
Langennet

-Diverse Kanalsanierungen

• Kläranlage CHF300'000:
-Betonsanierung Havariebecken
-Photovoltaikanlage

Ge »netnde versa mm lung 11. Dezember 2019

0
BUDGET 2020 fiQMtfKHWQK

Investitionen 2020 ^ •^„••—r

6'000

5'000

4'000

3'000

2'000

rooo

S'281

4'589

Umweltschutz und Raumordnung

• Gewässerverbauung CHF 365'000:
-Sanierung Blattenbach

-Projektierung Hochwasserschutz und
Revitalisierung Feldbach

-Ausscheiden Gewässerraum im
Siedlungsgebiet

Gemeindeversammlung tl, Dezember 2019
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BUDGET 2020 S HOMIKK^TIKO»

Investitionen 2020 T.-'" "'.-' 1.1.' l OO'J rC"V-

6t000

s'ooo

4'000

3'000

2'OOG

rooo

S'Z81

4-589

»

is

f

Umweltschutz und Raumordnung

• FriedhofCHF96'000:
-Sanierung Vorplatz

-Planung Urnen Nischenwand l. Etappe

Ge mel ndeversa cn mlung 11. D°zember2019

0
BUDGET 2020

Investitionen 2019/20

6'000 Volkswirtschaft

f WMSflCMIXClK

'-"-. •J'~j' i.' ^.., ••ra:'t.;e^

s'ooo

4'000

Sicherheitsholzschlag Eichwistobel,
2. Etappe

3'000

2'000

rooo

0 140

Gern<*indeversamrrilu"g II. Dezember 2019
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BUDGET 2020

Investitionen 2020

6-000

s'ooo

4'000

3'000

2'000

r ooo

^
^'
^
*̂

^^
^

,^'

<<>'
.^

,4?v
.^'
^'

^

^
WMtSfCHWOH

Gt''.'-!;; w l 000 Franker

5'28l

^
^

,0'
^f
.^

\--

^

l
,̂<?"
^

Gemelndeversainmtung

.^
^̂

-"

^ ^^'̂ '

140

^
-^'.0^

II. Dezember 2019

0
Gemeinde Hombrechtikon

Budget 2020

•»',

MlMttfWMOfl

v^
<J»

^
Ertrag CHF 54V660'200.-
Ertrag steigt um rund 5 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2019

Gemeindeversammlung 11, Dezember 2019
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BUDGET 2020 KCMtlltC'HtlMH

Aufteilung Ertrag >>
u*-s"'.

^
Ertrag ohne ordentliche Steuern

Steuerertrag Rechnungsjahr

Ertrag

Gemeindeversammlung

30'710'200

23l950'000

54'660'200

11. Dezember 2019

0
BUDGET 2020

STEUER ERTRAG

liOMf'FCHnaofi

1'ÜüO hriff^^n

20^ -'2'-

Ordentliche Steuer Rechnungsjahr 23'950
Ordentliche Steuer Vorjahre l'OOO
Grundstückgewinnsteuer ll'SOO
Übrige Gemeindesteuern 473
Steuerertrag 37'223
Finanzausgleich - 1'315
Steuerertrag inkl. FAG

23/950

l'OQO

2'750
123

27'823

12'523

353M 4Ü346

GefreindeversamTil^ng Ll. Dezember 2019
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Gemeinde Hombrechtikon •y\'f

iWWBSffHnro^

Budget 2020

Aufwand CHF 53'433'800.-

Ertrag CHF 54'660'200.-

Ertragsüberschuss CHF i'226'400.-

^

0

GemcTideve'-sammlung

Gemeinde Hombrechtikon

BUDGET 2020

Agenda

•Finanzplanung 2019/23

11. Dezember 2019

• HOMSKKHTIKaM

1^

Gemeindeversammlung 11. Dezember 2019
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HOMSItlCrir^OK

\^/
/-^

/T^

QA

?

Gemeinde versamnlung 11. Dezember 2019

0
ENTWICKLUNG GRUNOSTÜCKGEWINNSTEUER s -'-

HOMSMCHT:KQh'

•'••:: l 000 ^i^r-^-

üOks'ooo'ooo

7'ooo'oao

&'000'000

s'ooo'ooo

4'000'OOQ

3'ooo'ooa

M
2'750'OOQ

2'GOO'OOO

rooirooo

0

1998 2000 2002 2004 2006 ?008 ?0l0 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Ge mei ndeversa m m iLng tl. Dezember 2019
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Finanzplanung 2019/23
KOMSlftCHTIICOH

":!:~!ken

•Netto Investitionen Steuerhaushalt

6'256
S'CO.3

6-000 5'023

4-000 2,412
;-'ooo

f ^^

2019 W20 102i 2022 ZOZi

•Netto Investitionen Gebührenhaushatt
4'720 4'5SOe'ooo

4-000 2-7Z9
2'OQO

«>19

1'630

2011 »22

850

Gemei ndeversa m mlung 11, De;ember 2019

0
Finanzplanung 2019/23

HOHSIifCHriKOM

'••'• -~,'s r'Ke
•Entwicklung:
Aufwand/Ertrag inkl. Gebühren u. Steuer 119%

^^
Sa'507

54'74S

SO'7
sr s i.a

Sl'857

ss'gai

5ä'121

5VS26

48'947
a9'540

2019 1020 2021 2022 zon

.^•ll)

Gemeindeversammlung 11. Oezc'nber 2019
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Ft'nanzplanung 2019/23 flOMSUCHTtXOM

l -}00 .'r^,i'.<?^

•Finanzausgleich
-^:'w 13'933 14'039 14'142
'.vox

13-5CO

li'OBo 12728 i2'523
L2-5CO

li'OOQ
irsoo

2019 2020 2021 2022 2023

•Eigenkapital

60'391
63'282

6€'l43WX 

»s au

tfuuo 56'4g4 67710
ss'coa

so'ixu

2019 2020 2021 2022 2023

GemeindeversBmmtung

v

11. Dezember 2019

0
Finanzplanung 2019/23 HOMSKK11TIWV

»Finanzvermögen
wccc 62'99S

:^ l 000 Franken

»'ofln

50'OCO

WiTOO

wow
wwo
lO'OOO

W93b
51513 48'377 49'ZZS •^

2019 2020 2021 2022 2023

•Fremdverschuldung
M in2 23'742 29'225

22 225 22 225 22 22^ iTll'j 2 S'22 S

Il21371K^ IQ'fS,

,'0',.l .!OIS ?0t6 »Öl'? 2013 2019 ZOZO ?-0!S !0^^ .'0?1

Geirielndeversamnniung 1.1, Dszember 2019
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Gemeinde Hombrechtikon jf*

mwiKHnKOM

BUDGET 2020

Agenda

^

-,... ;1'::\^--,,

w\
•Fazit

Gemeindeversammlung il. Dezemtxr 2019

0
FAZIT

WMSIIKHtltOK

Auch wenn das Budget 2020 auf den ersten Blick
erfreulich aussieht, so dürfen wir keine Freudensprünge
machen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2019-2023 weist eine
durchschnittliche Selbstfinanzierung von 82% aus.
Damit die Fremdverschuldung nicht noch weiter erhöht wird,
muss es unser Ziel sein die benötige Finanzierung möglichst
aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften.

Es macht aus finanzpolitischer Sicht deshalb keinen Sinn, den
Steuerfuss für das Budget 2020 zu senken.

GemeindeversaTimlung 11. Dezember 2019



118

0

BUDGET 2020
^OMS»f:'"TiKOI.

Voranschlag und Festsetzung Steuerfuss 2020

Antrag:

Der Gemeinderat empfiehlt der Versammlung/ den
vorliegenden Antrag zu genehmigen.

Ertrag
Aufwand

Ertragsüberschuss

Steuerfuss 119%

Gemelndeversammlung

CHF 54>6601200
CHF 53'433'800
CHF 1t226'400

11, Dezember 2019

0
BUDGET 2020

HOMeftCWlKClV

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und
frohe Festtage.

•r

"R
^

•^-s
->a

Ge me i nd e versa m m l u ng 11. Oucmbcr 2019



Remo Pfyl, RPK-Präsident, informiert in kurzen Worten über den RPK-Abschied
(siehe nachfolgend).

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

; Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Polftischen Gemeinde Hombrechttiton [n der vom Gemeindewrstand beschlossenen Fassung vom 03.09.20! 9
gepcüfi- Das Buäget weist Folgende EcKdaten aus:

119

Erfolgsrtchnung Gesamtaufwand
Gesamtertrao

Ertragsübtrschuss / Aufwandüb»rschuss

Fr
Fr.

Fr.

53'433'800.00
54'660'200.00

1'226'400.0I)

0

InvtstitionsrechnungVerwaftungsvtrmögen

fnvestitionsnchnung Finanzvarmögen

Ausgaben Verwaltungsvennogen
Einnahmen Verwalftjngsvermögen

Nertoinvestitionen Verwattungsvwmögen

Ausgaüen Finanzvennögen
Einnafimen Finano/ermögen

Nenoinvestitionen Fmanzvermögtn

Fr.
Fr.

Fr.

Ff.
Fr.
Fr.

9'983'400.00
240'OOO.OC

S7W400.00

50'COO.OO

iO'000.00

2

Einfachtr Gemeindesteuertrtrag (100 %) Fr. 20'12S'050.42

Sttuertuss 119%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrcchnung wire) dem Bllanzüberschuss zugewesen.

Die Rechnungsprüfungskommission stelti fest. dass das Bucfget der Politischen Gemeinde hiomürechtiton finanzrectiffich zulässig und rechnensch riclhtig ist
Im Budget 2020 wird von einer nochmals lieTerenSteuefRraftausgegangen. Dank dem Beitrag sus dem kantonalen Ressourcenausgfeich von CI-lF 12.5 Mlo.resuitiertein
Ertrosisüberscnuss von CHF 1.22? Mio, Dies darf nicht darijber ninweglauschen, dass bei Nettoinvestttionen von CHF 97 Mio. und einer Selbstfinanzierung vein CHF 3.7 Mio. ein
Haush3ttsdefizit von CHF 6 ^o. üestent. Aus Sicht der RPK ist das Budget 2020 angemessen und gibt zu teinen finanzpolitischen Beanstandungen Anlass. Sie beantragt der
Gemeinüeversammlung vom ! 1. Dezember 2019, das Buügel 2020 zu genenmsgen.

0

3 Die Rechnung sprüfungsKommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Pofiüschen Gemeinöe l-lombrechtiton entsprechend dem Antrag cies
Gemeindevorslanös zu genehmigen und den Steuerfuss auf t )9 % ^Vorjahr 119 %) des einfachen Steuerertrags festojsetzen.

4 Nach Jahren ausgeprägten Sparens besteht in verschiedenen infrastruktur-Bereicnen inveslitions- unä Jnterhaitsüedarf. In den nächsten vier Jahren sirid Nettoinvestitionen von
rund CHF ?8 Mio. vorgesehen, wovon nur CHF 21 Mio. selüsttinanziert wwden Können. Das NeRovermögen sinkt um CHF •!7 Mio. auT CHF 11 Mio.

86U Hombrechtlkon. 31. Oktober 2019
Rechnt.ingsprüTungsKommisston Honnbreclititon

Präsident
Remo Pfy'i

Aktuar
Aiex Hauenstein
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Diskussion

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, gibt das Wort zur Vorlage frei.

Hans Kiener, Eichhöhe 5, informiert über die Eichtalstrasse und deren neuen Ver-
kehrsführung. Er gibt seinen Bedenken Ausdruck, dass damit die Sicherheit nicht er-
höht worden ist.

Das Wort wird nicht mehr verlangt.

0
Abstimmungen

Abstimmung l (Voranschlag 2020; entspricht Dispositiv Ziffer l nachfolgend):
Die gemeinderätliche Vorlage wird einstimmig genehmigt.

Abstimmung 2 (Festsetzung Steuerfuss; entspricht Dispositiv Ziffer 2 nachfol-
gend):

Die gemeinderätliche Vorlage wird mit einer Gegenstimme genehmigt.
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0

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

l. Das vorliegende Budget 2020 wird bei folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolg srechn ung

Gesamtaufwand

Gesamtertrag

Ertragsüberschuss

Investitionsrechnuna Verwaltunasvermöaen
Ausgaben Verwaltungsvermögen
Einnahmen Verwaltungsvermögen
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnuna Finanzvermöaen
Ausgaben Finanzvermögen
Einnahmen Finanzvermögen
Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Einfacher Steuerertrag (100%)

Steuerfuss

CHF
CHF

CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF

53'433'800
54'660'200
1'226'400

9'983'400
240'OOQ

9'743'400

so'ooo
^

50'OOQ

20'126'050

119%

0

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewie-
sen.

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2020 wird auf 119% (Vorjahr 119%) des
einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

3. Protokollauszug an:

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern (Pixas)
RPK-Mitglieder (Pixas)
Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)
10.07



Bürgerrechtsgesuche 

Seiten 122 bis 125 des Protokolls  

 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden nachfolgend digital nur die Ergebnisse 

der Bürgerrechtsbeschlüsse aufgeführt. Die Details sind im Originalprotokoll, 

welches bei den Einwohnerdiensten während 30 Tagen (ab Mittwoch, 18. Dezember 

2019) aufliegt, einsehbar. 

 

Die Gemeindeversammlung hat folgende Bürgerrechtsbewerber/innen in das 

Bürgerrecht der Gemeinde Hombrechtikon aufgenommen: 

 

 Nadjije Ramazani mit Kindern Ajan und Inara, mazedonische Staatsangehörige 

 Antonella Vettorello, geb. Lolli, italienische Staatsangehörige 

 

Die Erteilung des Bürgerrechts erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung des 

Kantons- und des Schweizerbürgerrechts. 
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Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, ob jemand etwas gegen
die Versammlungsführung einzuwenden hat und weist auf die Rechtsmittel hin.

Es meldet sich Daniel Frei, Eichwisweg 22, zu Wort: Bei Traktandum Nummer 2
(«Bewirtschaftung von öffentlichen und gemeindeeigenen Parkplätzen/Ergänzung der
Hombrechtiker Gebührenverordnung») hat er einen Fehler der Versammlungsleitung
festgestellt. Im Zusammenhang mit dem Votum der SVP (er meint offensichtlich Tu-
masch Mischol) sei die Einheit der Materie verletzt worden. Daniel Frei stellt einen
Stimmrechtsrekurs in Aussicht.

Weitere Wortmeldungen gibt es nicht.

Das Protokoll wird am Mittwoch, 18. Dezember 2019 in der Hombrechtiker Homepage
aufgeschaltet, und es kann am gleichen Tag während 30 Tagen bei den Einwohner-
diensten eingesehen werden.

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18. März 2020 statt. Im Wei-
teren lädt Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, zum Neujahrsempfang am Sonntag,
12. Januar 2020 in den Gemeindesaal ein.

Anschliessend erklärt er die Versammlung offiziell als beendet.

0 Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

Der Gemeindepräsident:

Q^-
Die Stimmenzähler:

l.

(Hansueli Nüssli, Wahlobmann)

?. /5^^- ^^'^-'2.

(Rosmarie Bähler, Eichwisrain 3)

Für getreue Protokollierung:
De( Gem&m^es^hreiber:

Jürjgen Sul r

^.A<^-
(Lucia Probst, Eichtalstrasse 21)

, H. Äocl^
(Monika Stöckli, Wigarten 7)

-^5=^^.
t-^3.

(Gina Herren Frei, Eichwisweg 22)



Rechtsmittel 
 

Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet,  

 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die pol. Rechte und ihre Ausübung innert   

5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen 

 

 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender 

Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen 

Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden.  

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich 

an den Bezirksrat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten.  

 

Protokollauflage: Das Protokoll liegt ab Mittwoch, 18. Dezember 2019 bei den 

Einwohnerdiensten während 30 Tagen zur Einsicht auf. Ab gleichem Datum kann es unter  

www.hombrechtikon.ch unter «Amtliche Publikationen» eingesehen werden.   
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